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Das aktuelle Tarifrecht des Bundes 2023
Dieser Jahrbuch-Kommentar berücksichtigt den Tarifabschluss der 
Lohnrunde 2023, dessen Eckpunkte und Zahlen in diese Ausgabe 
eingeflossen sind, sowie die Änderungen, die sich durch die Ände-
rungstarifverträge vom 14. Juli 2022 im Zuge Tarifpflege 2022 ergeben 
haben.

1. Tarifrunde 2023

In den Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst von Bund und 
Kommunen haben sich die Tarifvertragsparteien am 22. April 2023 auf 
ein Eckpunktepapier verständigt, das im Wesentlichen eine Erhöhung 
der Entgelte vorsieht, und einen Tarifvertrag Inflationsausgleich abge-
schlossen, der zur Abmilderung der gestiegenen Verbraucherpreise 
beitragen soll.

– Tarifvertrag Inflationsausgleich
Tarifbeschäftigte, die sich am Stichtag 1. Mai 2023 in einem Arbeits-
verhältnis befinden und an mindestens einem Tag im Zeitraum
vom 1. Januar 2023 bis 31. Mai 2023 einen Entgeltanspruch haben, 
erhalten im Juni 2023 eine Sonderzahlung in Höhe von 1.240 Euro. 
Zusätzlich wird mit den Gehältern von Juli 2023 bis Februar 2024
eine monatliche Sonderzahlung in Höhe von jeweils 220 Euro
geleistet, sofern ein Arbeitsverhältnis in dem jeweiligen Bezugs-
monat vorliegt und an mindestens einem Tag Anspruch auf Entgelt 
besteht.
Der sich so ergebende Gesamtbetrag von insgesamt 3.000 Euro ist
steuer- und sozialversicherungsabgabenfrei und stellt kein zusatz-
versorgungspflichtiges Entgelt dar.
Bei Auszubildenden, Studierenden, Praktikantinnen und Prakti-
kanten belaufen sich die Beträge auf 620 Euro (Einmalzahlung)
und 110 Euro (Sonderzahlungen zum monatlichen Entgelt).

– Erhöhung der Entgelte
Die Tabellenentgelte werden ab dem 1. März 2024 um einen
Sockelbetrag von 200 Euro und anschließend um 5,5 Prozent
erhöht. Sofern in beiden Schritten zusammen keine Erhöhung um
340 Euro erzielt wird, beträgt der Erhöhungsbetrag insgesamt 340 
Euro. Tarifliche Zulagen, für welche die Dynamisierung über die
allgemeine Entgeltanpassung vereinbart worden ist, werden ab
dem 1. März 2024 um 11,5 Prozent erhöht.

https://www.walhalla.de/
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Die Entgelte der Auszubildenden, Studierenden, Praktikantinnen 
und Praktikanten werden zum gleichen Datum um monatlich 150 
Euro angehoben.

– Altersteilzeit und FALTER-Arbeitszeitmodell
Die Regelungen zur Vereinbarkeit von Altersteilzeit sowie das 
Falter-Arbeitszeitmodell wurden erstmals nicht verlängert. Seit 
1. Januar 2023 können daher keine neuen Altersteilzeitarbeits-
verhältnisse mehr auf Grundlage des Tarifvertrages zur Regelung 
flexibler Arbeitszeiten für ältere Beschäftigte begründet werden.

2.  Tarifpflege 2022

Zwischen den einzelnen Tarifrunden führen die Tarifvertragsparteien 
Gespräche, die der Weiterentwicklung des Tarifrechts dienen und bei 
denen redaktionelle Änderungen im Vordergrund stehen (sog. Tarif-
pflege).

Bisweilen verständigt man sich dabei auf bedeutsame inhaltliche 
Änderungen, wie jene, die zum 1. November 2022 in Kraft getreten 
sind:

– Bei der Protokollerklärung zu § 17 Abs. 4, 4a und 5 TVöD wurde in 
einer neu eingefügten Nummer 2 festgehalten, dass Beschäftigte 
bei einem Tabellenwechsel (Zuordnung zu einer anderen Entgelt-
tabelle) der gleichen Stufe zugeordnet werden, die sie in der bis-
herigen Entgelttabelle erreicht haben.

– Bei den Arbeitsbefreiungstatbeständen nach § 29 Abs. 1 TVöD sind 
bei Niederkunft und bei Todesfällen die in ehe- oder lebenspart-
nerschaftsähnlicher Gemeinschaft lebenden Lebenspartner einbe-
zogen worden.

– In der Entgeltordnung des Bundes wurde beispielsweise Teil III 
Abschnitt 21 um einen neuen Unterabschnitt ergänzt, der Eingrup-
pierungsmerkmale für Beschäftigte im Rettungsdienst beinhaltet. 
Durch die Änderungen der Entgeltordnung des Bundes kann sich 
ein Höhergruppierungsanspruch ergeben, für den die Ausschluss-
frist nach § 29c TVÜ-Bund zu beachten ist. 

Hingewiesen wird auf die „TVöD Trends 2023“, die einen schnellen 
Überblick über die jüngsten Entwicklungen und die aktuelle Recht-
sprechung vermitteln.

https://www.walhalla.de/
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Ein Sonderbeitrag beinhaltet eine ausführliche Darstellung der Tarif-
runde 2023.

Eine zusätzliche Arbeitshilfe stellen die ergänzend abgedruckten 
gesetzlichen Regelungen dar, wie etwa das Arbeitszeitgesetz, das 
Teilzeit- und Befristungsgesetz und das Kündigungsschutzgesetz. 
Sie erleichtern das Arbeiten mit dem von den Tarifpartnern bewusst 
schlank gehaltenen Tarifrecht, das in Teilbereichen auf eigene Rege-
lungen verzichtet, sodass gesetzliche Bestimmungen zur Anwendung 
gelangen. 

Kompakt und handlich enthält dieses Jahrbuch die folgenden Tarif-
vorschriften:

– TVöD (Bund) mit fachlicher Kommentierung

– TVöD Besonderer Teil Verwaltung mit Erläuterungen

– TVÜ-Bund (Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten des 
Bundes in den TVöD und zur Regelung des Übergangsrechts) mit 
Hinweisen zur praktischen Umsetzung der Vorschriften

– Tarifvertrag über die Entgeltordnung des Bundes (TV EntgO Bund) 
mit ausführlichen Erläuterungen zu den Hintergründen, Struktur 
und Technik der Entgeltordnung des Bundes

– Tarifverträge für Auszubildende des öffentlichen Dienstes (TVAöD, 
TVAöD – BBiG, TVAöD – Pflege)

– Tarifvertrag für Studierende in ausbildungsintegrierten dualen 
Studiengängen im öffentlichen Dienst (TVSöD)

– Tarifvertrag für Praktikanten des öffentlichen Dienstes (TVPöD) 
und Praktikantenrichtlinie Bund

– Tarifvertrag für Kraftfahrerinnen und Kraftfahrer des öffentlichen 
Dienstes (KraftfahrerTV Bund)

– Tarifvertrag über das Leistungsentgelt für die Beschäftigten des 
Bundes 

– Tarifvertrag zur Entgeltumwandlung für die Beschäftigten des 
Bundes und der Länder

– Digitalisierungstarifvertrag und Tarifeinigung über mobile Arbeits-
formen mit Hinweisen des BMI zu deren Anwendung und Durch-
führung

https://www.walhalla.de/
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– Tarifvertrag Altersversorgung

– Tarifvertrag zur Regelung flexibler Arbeitszeiten für ältere Beschäf-
tigte mit Durchführungshinweisen

Wir wünschen ein zuverlässiges und erfolgreiches Arbeiten.

Bearbeiter und Verlag

https://www.walhalla.de/
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TVöD Trends 2023

Von Jörg Effertz und Andreas Terhorst

Durch wichtige Entscheidungen der Gerichte und ergänzende neue 
Tarifverträge hat der TVöD zahlreiche Änderungen erfahren. Die 
aktuellen Trends für das Jahr 2023 und ihre Auswirkungen für die 
Beschäftigten werden im Folgenden hervorgehoben. Die Änderungen 
im Tarifrecht orientieren sich am Aufbau des TVöD und sind den ein-
zelnen Vorschriften zugeordnet. Es folgen neue Vereinbarungen aus 
Tarifverträgen. Alle dargestellten Themen sowie weitere Punkte sind 
in die Erläuterungen der Vorschriften eingearbeitet, auf die jeweiligen 
Fundstellen wird hingewiesen.

Förderinstrumente für Arbeitslose (§ 1 TVöD)

In den vergangenen Jahren wurde an dieser Stelle vielfach darauf hin-
gewiesen, dass die Bezeichnungen in § 1 Abs. 2 Buchst. i und k TVöD 
nicht mehr den angepassten Förderinstrumenten der Agentur für 
Arbeit entsprachen. Die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeber-
verbände (VKA) hatte sich vor diesem Hintergrund in der Vergangen-
heit dafür ausgesprochen, Beschäftigte, für die die Förderinstrumente 
nach § 16e SGB II (Eingliederung von Langzeitarbeitslosen) sowie § 16i 
SGB II (Teilhabe am Arbeitsmarkt) i. d. F. des Teilhabechancengesetzes 
vom 17. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2583) genutzt werden, in den TVöD 
einzubeziehen.

Die Tarifpartner haben mit dem Änderungstarifvertrag Nr. 20 zum 
TVöD vom 14. Juli 2022 die Ausnahmeregelung neu gefasst und sich 
nunmehr abstrakter auf den Begriff der Eingliederungsleistungen 
beschränkt. Nach dem Wortlaut des Buchstaben i sind nunmehr die 
Beschäftigten vom Geltungsbereich des TVöD ausdrücklich ausgenom-
men, deren Beschäftigung durch Eingliederungsleistungen gefördert 
wird; der bisherige Buchstabe k ist in diesem Zuge ersatzlos gestrichen 
worden. Einen ausdrücklichen Hinweis, dass es sich bei der Neufassung 
des Buchstaben i um Eingliederungsleistungen im Sinne des SGB II 
bzw. SGB III handelt, haben die Tarifpartner (anders als in der bisheri-
gen Formulierung des Buchstaben i) nicht aufgenommen.

Änderungen des Nachweisgesetzes (§ 2 TVöD)

Mit dem im Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1152 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 über trans-
parente und vorhersehbare Arbeitsbedingungen in der Europäischen 

https://www.walhalla.de/
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Union im Bereich des Zivilrechts und zur Übertragung von Aufgaben 
an die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Garten-
bau vom 20. Juli 2022 (BGBl. I S. 1174) wurde u. a. das Gesetz über 
den Nachweis der für ein Arbeitsverhältnis geltenden wesentlichen 
Bedingungen (Nachweisgesetz – NachwG) geändert. Daneben enthält 
dieses Gesetz Änderungen im BBiG (im Wesentlichen erweiterte Doku-
mentationspflichten in Bezug auf die geltenden Ausbildungsbedin-
gungen). Die Niederschrift nach dem NachwG1) ist an die geänderten 
Rahmenbedingungen angepasst worden.

Die Änderungen sind zum 1. August 2022 in Kraft getreten. Kern-
punkte der Änderungen des NachwG sind:

– Erweiterung des Geltungsbereichs (§  1 Abs.  1 Satz  1 NachwG) 
Das Gesetz gilt nunmehr für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer – unabhängig von der Dauer des Arbeitsverhältnisses. Die 
bisherige Ausnahmeregelung für vorübergehende Aushilfen, die 
höchstens für einen Monat eingestellt werden, ist gestrichen wor-
den.

– Niederlegung der Vertragsbedingungen –  Neuregelungen (§  2 
Abs. 1 Satz 2 NachwG)  
Einige bereits geregelte Arbeitsbedingungen sind modifiziert bzw. 
erweitert worden, z. B. die freie Wählbarkeit des Arbeitsortes (§ 2 
Abs. 1 Satz 2 Nr. 4). Eine Reihe an Arbeitsbedingungen ist neu auf-
genommen worden, z. B. Angaben zu vereinbarten Ruhepausen/
Ruhezeiten und zu einem vereinbarten Schichtsystem (§ 2 Abs. 1 
Satz 2 Nr. 7).

– Neue Fristenregelung (§ 2 Abs. 1 Satz 4 NachwG)  
Für die Aushändigung der erforderlichen Angaben sind drei ver-
schiedene Fristen vorgesehen.

– Neue Fristen bei Änderung der Vertragsbedingungen (§ 3 NachwG) 
Nach § 3 NachwG n. F. ist jede Änderung der wesentlichen Vertrags-
bedingungen dem Arbeitnehmer spätestens an dem Tag, an dem 
sie wirksam wird, schriftlich mitzuteilen. Diese Mitteilungspflicht 
gilt nicht bei einer Änderung der auf das Arbeitsverhältnis anwend-
baren gesetzlichen Vorschriften, Tarifverträge sowie Betriebs- oder 
Dienstvereinbarungen.

– Einführung einer Bußgeldregelung (§ 4 NachwG)  
Neu eingeführt wurde eine Bußgeldregelung. Ordnungswidrig 
handelt, wer u. a. eine in § 2 Abs. 1 Satz 2 genannte wesentliche 
Vertragsbedingung nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in 

1) Muster hierzu abgedruckt als Anhang 5 unter 250 Musterverträge (Bund) 
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der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig aushändigt oder 
entgegen § 3 Satz 1 eine Mitteilung bei Änderung der Vertragsbe-
dingungen nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vor-
geschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig macht. Die Ordnungs-
widrigkeit kann mit einer Geldbuße von bis zu 2.000 Euro geahndet 
werden.

– Übergangsvorschrift für bereits Beschäftigte (§ 5 NachwG)  
§ 5 NachwG enthält eine Übergangsregelung. Hat das Arbeitsver-
hältnis bereits bei Inkrafttreten dieses Gesetzes vor dem 1. August 
2022 bestanden, so ist dem Arbeitnehmer nur auf dessen Verlangen 
eine Niederschrift auszuhändigen. Spätestens am siebten Tag nach 
Zugang der Aufforderung beim Arbeitgeber ist die Niederschrift 
mit den Angaben nach § 2 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 bis 10 NachwG aus-
zuhändigen; die Niederschrift mit den übrigen Angaben nach § 2 
Abs. 1 Satz 2 NachwG ist spätestens einen Monat nach Zugang der 
Aufforderung auszuhändigen. Für den Fristbeginn tritt an die Stelle 
des vereinbarten Beginns des Arbeitsverhältnisses der Zugang der 
Aufforderung. Soweit eine früher ausgestellte Niederschrift oder 
ein schriftlicher Arbeitsvertrag die nach diesem Gesetz erforder-
lichen Angaben enthält, entfällt diese Verpflichtung.

Untersagung von Nebentätigkeiten durch den Arbeitgeber 
(§ 3 TVöD)

In seinem Urteil vom 19. Dezember 2019 – 6 AZR 23/19 hat sich das 
BAG mit der Untersagung von Nebentätigkeiten durch den Arbeit-
geber befasst. Im Urteilsfall ging es um einen Niederlassungsberater 
einer kassenärztlichen Vereinigung, die ihren Vertragsärzten u. a. eine 
betriebswirtschaftliche Beratung anbietet, die sich von der Gründung 
einer Praxis bis zu deren Verkauf erstreckt. Diese sog. Niederlassungs-
beratung umfasst u. a. die Praxiswertermittlung, Liquiditäts-, Inves-
titions- und Kostenanalysen sowie die Beratung in Bezug auf das 
Praxismarketing. Der Beschäftigte beabsichtigte die Aufnahme einer 
Nebentätigkeit bei seiner Lebensgefährtin, einer niedergelassenen 
Ärztin, die auch Kassenpatienten betreut, deren Praxis jedoch nicht 
in dem von dem Kläger zu betreuenden Bezirk liegt. Der Arbeitgeber 
hat dies untersagt. 

Nach Auffassung des BAG sind berechtigte Interessen des Arbeit-
gebers im Regelfall beeinträchtigt, wenn sich Nebentätigkeiten der 
Beschäftigten negativ auf die Wahrnehmung des Arbeitgebers in der 
Öffentlichkeit auswirken. Durch die Übernahme einer Nebentätigkeit 
dürfe die Integrität des Arbeitgebers nicht in Frage gestellt werden. 
Zu berücksichtigen seien deshalb typischerweise Umstände, die das 

https://www.walhalla.de/
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Die Tarifeinigung der Tarifrunde 2023 für die 
Beschäftigten des Bundes und der Kommunen

Von Andreas Terhorst

I.  Rückblickende Anmerkung zu den Tarifverhandlungen

Bereits die Tarifrunde 2020 von Bund und Kommunen verdiente es, 
aufgrund der pandemischen Umstände in vielerlei Hinsicht als „außer-
gewöhnlich“ und „besonders“ bezeichnet zu werden. Doch während 
sich im Laufe des Jahres 2022 die pandemischen Rahmenbedingun-
gen wieder weitgehend „normalisierten“, zeichneten sich mit Blick 
auf die Tarifrunde 2023 bereits die nächsten „außergewöhnlichen“ 
und „besonderen“ Umstände ab. 2022 knackte die Inflationsrate in 
Deutschland erstmals seit Jahrzehnten die Marke von zehn Prozent. 
Was sich bereits im Frühjahr 2022 abzeichnete, wurde in der Tarifrunde 
2023 zum zentralen Dreh- und Angelpunkt der Verhandlungen. Zwar 
dürfte jedem bekannt sein, dass Inflationsraten und Tarifverhandlun-
gen in einem gewissen wechselseitigen Verhältnis zueinander stehen. 
Für viele Akteure der Tarifrunde 2023 überstiegen die zwischenzeitlich 
erreichten Inflationsraten jedoch das bisher bekannte und insoweit 
„übliche“ Zusammenspiel bei Weitem.

Die Außergewöhnlichkeit der Tarifrunde spiegelte sich bereits in den 
Forderungen der Gewerkschaften im Vorfeld der Verhandlungen wie-
der: „10,5 Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 500 Euro mehr im 
Monat bei einer Laufzeit von zwölf Monaten“ lautete die zentrale For-
derung der Gewerkschaftsseite. Hinzu kam die Forderung nach einer 
Erhöhung der Entgelte der Auszubildenden um monatlich mindestens 
200 Euro. Für die öffentlichen Arbeitgeber bedeuten Tarifverhandlun-
gen immer einen Zwiespalt zwischen einer qualitativ hochwertigen 
Zukunftssicherung des öffentlichen Dienstes auf der einen Seite und 
einer gesellschaftspolitischen Gesamtverantwortung auf der anderen 
Seite. Unter ebendieser Abwägung wurden die Forderungen arbeit-
geberseitig zunächst als schlicht nicht leistbar bewertet.

In den ersten Auftaktgesprächen zeichnete sich schnell ab, dass eine 
lineare Steigerung der Tabellenentgelte, also eine dauerhafte mone-
täre Erhöhung der Entgelte, vor dem Hintergrund der stark gestiege-
nen Teuerungsraten im Vordergrund der Verhandlungen stehen wird. 
Vertiefende Gespräche zu strukturellen Veränderungen des Tarifwerks 
waren daher kaum zu erwarten. Hinzu kommt, dass die Tarifpartner 
bereits 2022 Tarifverhandlungen zur sogenannten Tarifpflege geführt 
haben. Erforderlicher Handlungsbedarf wurde somit bereits im Vor-
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Die Tarifeinigung der Tarifrunde 2023 für die 
Beschäftigten des Bundes und der Kommunen

Von Andreas Terhorst

I.  Rückblickende Anmerkung zu den Tarifverhandlungen

Bereits die Tarifrunde 2020 von Bund und Kommunen verdiente es, 
aufgrund der pandemischen Umstände in vielerlei Hinsicht als „außer-
gewöhnlich“ und „besonders“ bezeichnet zu werden. Doch während 
sich im Laufe des Jahres 2022 die pandemischen Rahmenbedingun-
gen wieder weitgehend „normalisierten“, zeichneten sich mit Blick 
auf die Tarifrunde 2023 bereits die nächsten „außergewöhnlichen“ 
und „besonderen“ Umstände ab. 2022 knackte die Inflationsrate in 
Deutschland erstmals seit Jahrzehnten die Marke von zehn Prozent. 
Was sich bereits im Frühjahr 2022 abzeichnete, wurde in der Tarifrunde 
2023 zum zentralen Dreh- und Angelpunkt der Verhandlungen. Zwar 
dürfte jedem bekannt sein, dass Inflationsraten und Tarifverhandlun-
gen in einem gewissen wechselseitigen Verhältnis zueinander stehen. 
Für viele Akteure der Tarifrunde 2023 überstiegen die zwischenzeitlich 
erreichten Inflationsraten jedoch das bisher bekannte und insoweit 
„übliche“ Zusammenspiel bei Weitem.

Die Außergewöhnlichkeit der Tarifrunde spiegelte sich bereits in den 
Forderungen der Gewerkschaften im Vorfeld der Verhandlungen wie-
der: „10,5 Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 500 Euro mehr im 
Monat bei einer Laufzeit von zwölf Monaten“ lautete die zentrale For-
derung der Gewerkschaftsseite. Hinzu kam die Forderung nach einer 
Erhöhung der Entgelte der Auszubildenden um monatlich mindestens 
200 Euro. Für die öffentlichen Arbeitgeber bedeuten Tarifverhandlun-
gen immer einen Zwiespalt zwischen einer qualitativ hochwertigen 
Zukunftssicherung des öffentlichen Dienstes auf der einen Seite und 
einer gesellschaftspolitischen Gesamtverantwortung auf der anderen 
Seite. Unter ebendieser Abwägung wurden die Forderungen arbeit-
geberseitig zunächst als schlicht nicht leistbar bewertet.

In den ersten Auftaktgesprächen zeichnete sich schnell ab, dass eine 
lineare Steigerung der Tabellenentgelte, also eine dauerhafte mone-
täre Erhöhung der Entgelte, vor dem Hintergrund der stark gestiege-
nen Teuerungsraten im Vordergrund der Verhandlungen stehen wird. 
Vertiefende Gespräche zu strukturellen Veränderungen des Tarifwerks 
waren daher kaum zu erwarten. Hinzu kommt, dass die Tarifpartner 
bereits 2022 Tarifverhandlungen zur sogenannten Tarifpflege geführt 
haben. Erforderlicher Handlungsbedarf wurde somit bereits im Vor-
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feld der Tarifrunde 2023 mit der Tarifeinigung vom 14. Juli 2022 aus-
geräumt.

Der Auftakt der Tarifrunde 2023 fand am 24. Januar 2023 in Pots-
dam statt. Wie üblich erfolgte an dieser Stelle noch kein Angebot 
der Arbeitgeberseite. Vielmehr nutzten die Tarifpartner den Termin, 
um sich über die Forderungen und die Ausgangslage intensiv auszu-
tauschen. Arbeitgeberseitig wurde ein erstes Angebot in der zweiten 
Verhandlungsrunde am 22. und 23. Februar 2023 vorgelegt. Bei einer 
Laufzeit von 27 Monaten (1. Januar 2023 bis 31. März 2025) boten 
die Arbeitgeber nach neun „Leer-Monaten“ (Monate ohne lineare 
Erhöhung) eine lineare Erhöhung ab 1. Oktober 2023 von 3,0 Prozent 
und ab 1. Juni 2024 von weiteren 2,0 Prozent an. Eine steuer- und 
sozialversicherungsfreie Inflationsausgleichsprämie war für Mai 2023 
in Höhe von 1.500 Euro und für Januar 2024 in Höhe von weiteren 
1.000 Euro vorgesehen. Das Angebot umfasste darüber hinaus wei-
tere Bestandteile, wie z. B. eine Erhöhung der Jahressonderzahlung. 
Gewerkschaftsseitig wurde das Angebot ausgeschlagen. Für die nach-
folgenden vier Wochen haben die Gewerkschaften einen schärferen 
Arbeitskampf angekündigt und die Ankündigung bis zur dritten Ver-
handlungsrunde ab dem 27. März 2023 auch in die Tat umgesetzt.

Vom 27. März bis zum 30. März 2023 fand in Potsdam die dritte Ver-
handlungsrunde statt. Auch in dieser dritten Verhandlungsrunde 
konnte kein Ergebnis erzielt werden. Die Gewerkschaften haben die 
Verhandlungen am 30. März 2023 abgebrochen und deren Scheitern 
erklärt. Die VKA hat ihrerseits am 30. März 2023 durch Erklärung 
gegenüber den Gewerkschaften ver.di und dbb beamtenbund und 
tarifunion das Schlichtungsverfahren eingeleitet. Die Beratungen der 
Schlichtungskommission dauerten bis zum 14. April 2023 an. In der 
Empfehlung an die Tarifpartner sah die Schlichtungskommission im 
Kern

– ein Inflationsausgleichsgeld, beginnend mit einer Sonderzahlung 
von 1.240 Euro im Juni 2023 und monatlichen Sonderzahlungen 
in Höhe von 220 Euro in den Monaten Juli 2023 bis einschließlich 
Februar 2024 sowie

– eine Erhöhung der Tabellenentgelte ab dem 1.  März 2024 um 
200 Euro (sog. Sockelbetrag) und daran anschließend eine lineare 
Erhöhung um 5,5 Prozent (für beide Erhöhungsschritte zusammen 
aber mindestens 340 Euro)

vor. Für Studierende, Auszubildende und Praktikantinnen und Prak-
tikanten sah die Empfehlung anteilige Werte vor. Die Empfehlung 
bezog sich auf eine Laufzeit von 24 Monaten.
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Die Tarifeinigung der Tarifrunde 2023 für die 
Beschäftigten des Bundes und der Kommunen

Von Andreas Terhorst

I.  Rückblickende Anmerkung zu den Tarifverhandlungen

Bereits die Tarifrunde 2020 von Bund und Kommunen verdiente es, 
aufgrund der pandemischen Umstände in vielerlei Hinsicht als „außer-
gewöhnlich“ und „besonders“ bezeichnet zu werden. Doch während 
sich im Laufe des Jahres 2022 die pandemischen Rahmenbedingun-
gen wieder weitgehend „normalisierten“, zeichneten sich mit Blick 
auf die Tarifrunde 2023 bereits die nächsten „außergewöhnlichen“ 
und „besonderen“ Umstände ab. 2022 knackte die Inflationsrate in 
Deutschland erstmals seit Jahrzehnten die Marke von zehn Prozent. 
Was sich bereits im Frühjahr 2022 abzeichnete, wurde in der Tarifrunde 
2023 zum zentralen Dreh- und Angelpunkt der Verhandlungen. Zwar 
dürfte jedem bekannt sein, dass Inflationsraten und Tarifverhandlun-
gen in einem gewissen wechselseitigen Verhältnis zueinander stehen. 
Für viele Akteure der Tarifrunde 2023 überstiegen die zwischenzeitlich 
erreichten Inflationsraten jedoch das bisher bekannte und insoweit 
„übliche“ Zusammenspiel bei Weitem.

Die Außergewöhnlichkeit der Tarifrunde spiegelte sich bereits in den 
Forderungen der Gewerkschaften im Vorfeld der Verhandlungen wie-
der: „10,5 Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 500 Euro mehr im 
Monat bei einer Laufzeit von zwölf Monaten“ lautete die zentrale For-
derung der Gewerkschaftsseite. Hinzu kam die Forderung nach einer 
Erhöhung der Entgelte der Auszubildenden um monatlich mindestens 
200 Euro. Für die öffentlichen Arbeitgeber bedeuten Tarifverhandlun-
gen immer einen Zwiespalt zwischen einer qualitativ hochwertigen 
Zukunftssicherung des öffentlichen Dienstes auf der einen Seite und 
einer gesellschaftspolitischen Gesamtverantwortung auf der anderen 
Seite. Unter ebendieser Abwägung wurden die Forderungen arbeit-
geberseitig zunächst als schlicht nicht leistbar bewertet.

In den ersten Auftaktgesprächen zeichnete sich schnell ab, dass eine 
lineare Steigerung der Tabellenentgelte, also eine dauerhafte mone-
täre Erhöhung der Entgelte, vor dem Hintergrund der stark gestiege-
nen Teuerungsraten im Vordergrund der Verhandlungen stehen wird. 
Vertiefende Gespräche zu strukturellen Veränderungen des Tarifwerks 
waren daher kaum zu erwarten. Hinzu kommt, dass die Tarifpartner 
bereits 2022 Tarifverhandlungen zur sogenannten Tarifpflege geführt 
haben. Erforderlicher Handlungsbedarf wurde somit bereits im Vor-
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Auf Basis der vorgenannten Empfehlung der Schlichtungskommission 
haben die Tarifpartner die Verhandlungen in Potsdam am 22. April 
2023 wieder aufgenommen und noch am gleichen Tag eine Einigung 
erzielen können, die im Wesentlichen der Empfehlung der Schlich-
tungskommission entspricht.

II.  Die Tarifeinigung

Die Tarifeinigung vom 22. April 2023,1) mit der die Tarifrunde ihren 
(vorläufigen) Abschluss gefunden hatte, kann, wie einleitend bereits 
dargestellt, allein schon wegen der besonderen inflationsbedingten 
Situation als „außergewöhnlich“ betitelt werden.

Nachstehend werden die Kernpunkte der Tarifeinigung näher dar-
gestellt und erläutert.

1.  Inflationsausgleich

Die unter 2. dargestellten Komponenten zu Steigerungen der TVöD-
Tabellen werden erst zum 1. März 2024 wirksam. Die dadurch entste-
henden „Leer-Monate“ von Januar 2023 bis einschließlich Februar 2024 
werden durch Einmalzahlungen, die sog. Inflationsausgleichszahlun-
gen, überbrückt. Die Inflationsausgleichszahlungen sind Gegenstand 
des eigenständigen Tarifvertrages „Tarifvertrag über Sonderzahlun-
gen zur Abmilderung der gestiegenen Verbraucherpreise (TV Infla-
tionsausgleich)“ vom 22. April 20232) – vgl. Teil A Nr. 1 Buchst. b der 
Tarifeinigung. Die Inflationsausgleichszahlungen umfassen eine mit 
dem Entgelt für den Monat Juni 2023 auszuzahlende Einmalzahlung 
(„Inflationsausgleich 2023“) sowie monatliche Sonderzahlungen, die 
mit dem Entgelt für die jeweiligen Bezugsmonate Juli 2023 bis Februar 
2024 ausgezahlt werden. Die Höhe der Sonderzahlungen nach dem TV 
Inflationsausgleich beträgt für die Tarifbeschäftigten:

– Inflationsausgleich 2023: 1.240 Euro
– Monatliche Sonderzahlung: 220 Euro (in Summe 3.000 Euro)

Für Auszubildende, Studierende sowie Praktikantinnen und Prakti-
kanten betragen die Sonderzahlungen:

– Inflationsausgleich 2023: 620 Euro
– Monatliche Sonderzahlung: 110 Euro (in Summe 1.500 Euro)

1) abgedruckt unter 150
2) abgedruckt unter 180
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feld der Tarifrunde 2023 mit der Tarifeinigung vom 14. Juli 2022 aus-
geräumt.

Der Auftakt der Tarifrunde 2023 fand am 24. Januar 2023 in Pots-
dam statt. Wie üblich erfolgte an dieser Stelle noch kein Angebot 
der Arbeitgeberseite. Vielmehr nutzten die Tarifpartner den Termin, 
um sich über die Forderungen und die Ausgangslage intensiv auszu-
tauschen. Arbeitgeberseitig wurde ein erstes Angebot in der zweiten 
Verhandlungsrunde am 22. und 23. Februar 2023 vorgelegt. Bei einer 
Laufzeit von 27 Monaten (1. Januar 2023 bis 31. März 2025) boten 
die Arbeitgeber nach neun „Leer-Monaten“ (Monate ohne lineare 
Erhöhung) eine lineare Erhöhung ab 1. Oktober 2023 von 3,0 Prozent 
und ab 1. Juni 2024 von weiteren 2,0 Prozent an. Eine steuer- und 
sozialversicherungsfreie Inflationsausgleichsprämie war für Mai 2023 
in Höhe von 1.500 Euro und für Januar 2024 in Höhe von weiteren 
1.000 Euro vorgesehen. Das Angebot umfasste darüber hinaus wei-
tere Bestandteile, wie z. B. eine Erhöhung der Jahressonderzahlung. 
Gewerkschaftsseitig wurde das Angebot ausgeschlagen. Für die nach-
folgenden vier Wochen haben die Gewerkschaften einen schärferen 
Arbeitskampf angekündigt und die Ankündigung bis zur dritten Ver-
handlungsrunde ab dem 27. März 2023 auch in die Tat umgesetzt.

Vom 27. März bis zum 30. März 2023 fand in Potsdam die dritte Ver-
handlungsrunde statt. Auch in dieser dritten Verhandlungsrunde 
konnte kein Ergebnis erzielt werden. Die Gewerkschaften haben die 
Verhandlungen am 30. März 2023 abgebrochen und deren Scheitern 
erklärt. Die VKA hat ihrerseits am 30. März 2023 durch Erklärung 
gegenüber den Gewerkschaften ver.di und dbb beamtenbund und 
tarifunion das Schlichtungsverfahren eingeleitet. Die Beratungen der 
Schlichtungskommission dauerten bis zum 14. April 2023 an. In der 
Empfehlung an die Tarifpartner sah die Schlichtungskommission im 
Kern

– ein Inflationsausgleichsgeld, beginnend mit einer Sonderzahlung 
von 1.240 Euro im Juni 2023 und monatlichen Sonderzahlungen 
in Höhe von 220 Euro in den Monaten Juli 2023 bis einschließlich 
Februar 2024 sowie

– eine Erhöhung der Tabellenentgelte ab dem 1.  März 2024 um 
200 Euro (sog. Sockelbetrag) und daran anschließend eine lineare 
Erhöhung um 5,5 Prozent (für beide Erhöhungsschritte zusammen 
aber mindestens 340 Euro)

vor. Für Studierende, Auszubildende und Praktikantinnen und Prak-
tikanten sah die Empfehlung anteilige Werte vor. Die Empfehlung 
bezog sich auf eine Laufzeit von 24 Monaten.
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Als „Inflationsausgleichsprämie“ sind die Sonderzahlungen bei Aus-
zahlung bis zum 31. Dezember 2024 steuer- und sozialversicherungs-
frei. Seit dem 26. Oktober 2022 können Arbeitgeber ihren Beschäftig-
ten zum Ausgleich stark gestiegener Inflationsraten einen steuer- und 
sozialversicherungsfreien Ausgleich von bis zu 3.000 Euro zukommen 
lassen. Die Regelung ist Bestandteil des „Gesetzes zur temporären 
Senkung des Umsatzsteuersatzes auf Gaslieferungen über das Erdgas-
netz“ vom 19. Oktober 2022 (BGBl. I S. 1743).

Der TVöD selbst sieht keine tarifvertragliche Grundlage zur Gewährung 
einer steuer- und sozialversicherungsfreien Inflationsausgleichsprämie 
vor. Eine Regelung zur Gewährung einer entsprechenden übertarifli-
chen Prämie liegt ebenfalls nicht vor. Die Tarifpartner haben die der-
zeitigen Umstände zum Anlass genommen, im Rahmen der Tarifrunde 
2023 mit dem TV Inflationsausgleich eine entsprechende Grundlage 
zur Entlastung der Tarifbeschäftigten von Bund und Kommunen in 
den herausfordernden Zeiten der Inflation und der Energiekrise zu 
schaffen. Die Sonderzahlung unterliegt nicht der Zusatzversorgung.

Das Bundesministerium des Innern hat mit Datum vom 25. April 2023 
Hinweise zur Anwendung des TV Inflationsausgleich veröffentlicht.1)

2.  Die lineare Erhöhung

Hinsichtlich der linearen Erhöhung (vgl. Teil A Nr. 1 Buchst. a der Tarif-
einigung) unterscheiden die Tarifpartner zwischen der Erhöhung der 
Tabellenentgelte (erster Absatz) und der Erhöhung dynamischer Zula-
gen (zweiter Absatz). In beiden Bereichen erfolgt die Erhöhung in 
nur einem Schritt zum 1. März 2024. Die „Leermonate“ werden durch 
Sonderzahlungen überbrückt (siehe dazu 1.).

2.1  Erhöhung der Tabellenentgelte

Die vorgesehene lineare Erhöhung der Tabellenwerte wird wie folgt 
vorgenommen:
1. Erhöhung der Tabellenentgelte um einen Sockelbetrag von 200 Euro 

(fester Euro-Betrag für alle Entgeltgruppen und Erfahrungsstufen 
gleichermaßen).

2. Anschließend wird der um den Sockelbetrag von 200 Euro erhöhte 
Tabellenwert um 5,5 Prozent erhöht.

3. Soweit für einen Tabellenwert bei den Schritten 1 und 2 insgesamt 
keine Erhöhung um 340 Euro erreicht wird, wird der betreffende 

1) abgedruckt unter 185
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Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst 
(TVöD)

Vom 13. September 2005 (GMBl. 2006 S. 459)

Zuletzt geändert durch 
Änderungstarifvertrag Nr. 20 vom 14. Juli 2022 und  

Tarifeinigung vom 22. April 20231)

Tarifvertragstext mit Erläuterungen
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§ 1 TVöD 210Geltungsbereich

A. 
Allgemeiner Teil

Abschnitt I 
Allgemeine Vorschriften

§ 1  Geltungsbereich

(1) Dieser Tarifvertrag gilt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer – nach-
folgend Beschäftigte genannt –, die in einem Arbeitsverhältnis zum Bund 
oder zu einem Arbeitgeber stehen, der Mitglied eines Mitgliedverbandes der 
Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) ist.

(2) Dieser Tarifvertrag gilt nicht für
a) Beschäftigte als leitende Angestellte im Sinne des § 5 Abs. 3 BetrVG, wenn 

ihre Arbeitsbedingungen einzelvertraglich besonders vereinbart sind, 
sowie Chefärztinnen/Chefärzte,

b) Beschäftigte, die ein über das Tabellenentgelt der Entgeltgruppe 15 hinaus-
gehendes regelmäßiges Entgelt erhalten,
Niederschriftserklärung zu § 1 Abs. 2 Buchst. b:
Bei der Bestimmung des regelmäßigen Entgelts werden Leistungsentgelt, Zula-
gen und Zuschläge nicht berücksichtigt.

c) bei deutschen Dienststellen im Ausland eingestellte Ortskräfte,
d) Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer, für die der TV-V oder der TV-WW/NW 

gilt, sowie für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer, die in rechtlich selbst-
ständigen, dem Betriebsverfassungsgesetz unterliegenden und dem fach-
lichen Geltungsbereich des TV-V oder des TV-WW/NW zuzuordnenden 
Betrieben mit in der Regel mehr als 20 zum Betriebsrat wahlberechtigten 
Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern beschäftigt sind und Tätigkeiten aus-
zuüben haben, welche dem fachlichen Geltungsbereich des TV-V oder des 
TV-WW/NW zuzuordnen sind,
Protokollerklärung zu Absatz 2 Buchst. d:
1Im Bereich des Kommunalen Arbeitgeberverbandes Nordrhein-Westfalen (KAV 
NW) sind auch die rechtlich selbstständigen Betriebe oder sondergesetzlichen 
Verbände, die kraft Gesetzes dem Landespersonalvertretungsgesetz des Landes 
Nordrhein-Westfalen unterliegen, von der Geltung des TVöD ausgenommen, 
wenn die Voraussetzungen des § 1 Abs. 2 Buchst. d im Übrigen gegeben sind. 
2§ 1 Abs. 3 bleibt unberührt.

e) Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer, für die ein TV-N gilt, sowie für Arbeit-
nehmerinnen/Arbeitnehmer in rechtlich selbstständigen Nahverkehrsbe-
trieben, die in der Regel mehr als 50 zum Betriebs- oder Personalrat wahl-
berechtigte Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer beschäftigen,

f) Beschäftigte, für die der TV-Fleischuntersuchung gilt,
g) Beschäftigte, für die ein Tarifvertrag für Waldarbeiter tarifrechtlich oder 

einzelarbeitsvertraglich zur Anwendung kommt, sowie die Waldarbeiter 
im Bereich des Kommunalen Arbeitgeberverbandes Bayern,

h) Auszubildende, Schülerinnen/Schüler in der Gesundheits- und Kranken-
pflege, Gesundheits- und Kinderkrankenpflege, Entbindungspflege und 
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A. 
Allgemeiner Teil

Abschnitt I 
Allgemeine Vorschriften

§ 1  Geltungsbereich

(1) Dieser Tarifvertrag gilt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer – nach-
folgend Beschäftigte genannt –, die in einem Arbeitsverhältnis zum Bund 
oder zu einem Arbeitgeber stehen, der Mitglied eines Mitgliedverbandes der 
Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) ist.

(2) Dieser Tarifvertrag gilt nicht für
a) Beschäftigte als leitende Angestellte im Sinne des § 5 Abs. 3 BetrVG, wenn 

ihre Arbeitsbedingungen einzelvertraglich besonders vereinbart sind, 
sowie Chefärztinnen/Chefärzte,

b) Beschäftigte, die ein über das Tabellenentgelt der Entgeltgruppe 15 hinaus-
gehendes regelmäßiges Entgelt erhalten,
Niederschriftserklärung zu § 1 Abs. 2 Buchst. b:
Bei der Bestimmung des regelmäßigen Entgelts werden Leistungsentgelt, Zula-
gen und Zuschläge nicht berücksichtigt.

c) bei deutschen Dienststellen im Ausland eingestellte Ortskräfte,
d) Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer, für die der TV-V oder der TV-WW/NW 

gilt, sowie für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer, die in rechtlich selbst-
ständigen, dem Betriebsverfassungsgesetz unterliegenden und dem fach-
lichen Geltungsbereich des TV-V oder des TV-WW/NW zuzuordnenden 
Betrieben mit in der Regel mehr als 20 zum Betriebsrat wahlberechtigten 
Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern beschäftigt sind und Tätigkeiten aus-
zuüben haben, welche dem fachlichen Geltungsbereich des TV-V oder des 
TV-WW/NW zuzuordnen sind,
Protokollerklärung zu Absatz 2 Buchst. d:
1Im Bereich des Kommunalen Arbeitgeberverbandes Nordrhein-Westfalen (KAV 
NW) sind auch die rechtlich selbstständigen Betriebe oder sondergesetzlichen 
Verbände, die kraft Gesetzes dem Landespersonalvertretungsgesetz des Landes 
Nordrhein-Westfalen unterliegen, von der Geltung des TVöD ausgenommen, 
wenn die Voraussetzungen des § 1 Abs. 2 Buchst. d im Übrigen gegeben sind. 
2§ 1 Abs. 3 bleibt unberührt.

e) Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer, für die ein TV-N gilt, sowie für Arbeit-
nehmerinnen/Arbeitnehmer in rechtlich selbstständigen Nahverkehrsbe-
trieben, die in der Regel mehr als 50 zum Betriebs- oder Personalrat wahl-
berechtigte Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer beschäftigen,

f) Beschäftigte, für die der TV-Fleischuntersuchung gilt,
g) Beschäftigte, für die ein Tarifvertrag für Waldarbeiter tarifrechtlich oder 

einzelarbeitsvertraglich zur Anwendung kommt, sowie die Waldarbeiter 
im Bereich des Kommunalen Arbeitgeberverbandes Bayern,

h) Auszubildende, Schülerinnen/Schüler in der Gesundheits- und Kranken-
pflege, Gesundheits- und Kinderkrankenpflege, Entbindungspflege und 
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Altenpflege, sowie Volontärinnen/Volontäre und Praktikantinnen/Prakti-
kanten,

i) Beschäftigte, für die Eingliederungsleistungen gewährt werden,

k) (weggefallen)

l) Leiharbeitnehmerinnen/Leiharbeitnehmer von Personal-Service-Agentu-
ren, sofern deren Rechtsverhältnisse durch Tarifvertrag geregelt sind,

m) geringfügig Beschäftigte im Sinne von § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV,

n) künstlerisches Theaterpersonal, Orchestermusikerinnen/Orchestermusiker 
sowie technisches Leitungspersonal und technisches Theaterpersonal nach 
Maßgabe der nachfolgenden Protokollerklärungen,

Protokollerklärungen zu Absatz 2 Buchst. n:
1.  1Technisches Leitungspersonal umfasst technische Direktorinnen/Direktoren, 

Leiterinnen/Leiter der Ausstattungswerkstätten, des Beleuchtungswesens, 
der Bühnenplastikerwerkstatt, des Kostümwesens/der Kostümabteilung, des 
Malsaals, der Tontechnik sowie Chefmaskenbildnerinnen/Chefmaskenbildner. 
2Für die benannten Funktionen kann in den Theatern je künstlerischer Sparte 
jeweils nur eine Beschäftigte/ein Beschäftigter bestellt werden.

2. Unter den TVöD fallen Bühnenarbeiterinnen/Bühnenarbeiter sowie Kosmeti-
kerinnen/Kosmetiker, Rüstmeisterinnen/Rüstmeister, Schlosserinnen/Schlosser, 
Schneiderinnen/Schneider, Schuhmacherinnen/Schuhmacher, Tapeziererinnen/
Tapezierer, Tischlerinnen/Tischler einschließlich jeweils der Meisterinnen/Meis-
ter in diesen Berufen, Orchesterwartinnen/Orchesterwarte, technische Zeich-
nerinnen/Zeichner und Waffenmeisterinnen/Waffenmeister.

3. In der Regel unter den TVöD fallen Beleuchterinnen/Beleuchter, Beleuchtungs-
meisterinnen/Beleuchtungsmeister, Bühnenmeisterinnen/Bühnenmeister, 
Garderobieren/Garderobiers bzw. Ankleiderinnen/Ankleider, Gewandmeiste-
rinnen/Gewandmeister, Requisitenmeisterinnen/Requisitenmeister, Requisi-
teurinnen/Requisiteure, Seitenmeisterinnen/Seitenmeister, Tonmeisterinnen/
Tonmeister, Tontechnikerinnen/Tontechniker und Veranstaltungstechnikerin-
nen/Veranstaltungstechniker.

4. In der Regel nicht unter den TVöD fallen Inspektorinnen/Inspektoren, Kostüm-
malerinnen/Kostümmaler, Maskenbildnerinnen/Maskenbildner, Oberinspek-
torinnen/Oberinspektoren, Theatermalerinnen/Theatermaler und Theater-
plastikerinnen/Theaterplastiker.

o) Seelsorgerinnen/Seelsorger bei der Bundespolizei,

p) Beschäftigte als Hauswarte und/oder Liegenschaftswarte bei der Bundes-
anstalt für Immobilienaufgaben, die aufgrund eines Geschäftsbesorgungs-
vertrages tätig sind,

q) Beschäftigte im Bereich der VKA, die ausschließlich in Erwerbszwecken 
dienenden landwirtschaftlichen Verwaltungen und Betrieben, Weinbau-
betrieben, Gartenbau- und Obstbaubetrieben und deren Nebenbetrieben 
tätig sind; dies gilt nicht für Beschäftigte in Gärtnereien, gemeindlichen 
Anlagen und Parks sowie in anlagenmäßig oder parkartig bewirtschafteten 
Gemeindewäldern,

r) Beschäftigte in Bergbaubetrieben, Brauereien, Formsteinwerken, Gaststät-
ten, Hotels, Porzellanmanufakturen, Salinen, Steinbrüchen, Steinbruchbe-
trieben und Ziegeleien,
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210 § 1 TVöD Geltungsbereich

Altenpflege, sowie Volontärinnen/Volontäre und Praktikantinnen/Prakti-
kanten,

i) Beschäftigte, für die Eingliederungsleistungen gewährt werden,

k) (weggefallen)

l) Leiharbeitnehmerinnen/Leiharbeitnehmer von Personal-Service-Agentu-
ren, sofern deren Rechtsverhältnisse durch Tarifvertrag geregelt sind,

m) geringfügig Beschäftigte im Sinne von § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV,

n) künstlerisches Theaterpersonal, Orchestermusikerinnen/Orchestermusiker 
sowie technisches Leitungspersonal und technisches Theaterpersonal nach 
Maßgabe der nachfolgenden Protokollerklärungen,

Protokollerklärungen zu Absatz 2 Buchst. n:
1.  1Technisches Leitungspersonal umfasst technische Direktorinnen/Direktoren, 

Leiterinnen/Leiter der Ausstattungswerkstätten, des Beleuchtungswesens, 
der Bühnenplastikerwerkstatt, des Kostümwesens/der Kostümabteilung, des 
Malsaals, der Tontechnik sowie Chefmaskenbildnerinnen/Chefmaskenbildner. 
2Für die benannten Funktionen kann in den Theatern je künstlerischer Sparte 
jeweils nur eine Beschäftigte/ein Beschäftigter bestellt werden.

2. Unter den TVöD fallen Bühnenarbeiterinnen/Bühnenarbeiter sowie Kosmeti-
kerinnen/Kosmetiker, Rüstmeisterinnen/Rüstmeister, Schlosserinnen/Schlosser, 
Schneiderinnen/Schneider, Schuhmacherinnen/Schuhmacher, Tapeziererinnen/
Tapezierer, Tischlerinnen/Tischler einschließlich jeweils der Meisterinnen/Meis-
ter in diesen Berufen, Orchesterwartinnen/Orchesterwarte, technische Zeich-
nerinnen/Zeichner und Waffenmeisterinnen/Waffenmeister.

3. In der Regel unter den TVöD fallen Beleuchterinnen/Beleuchter, Beleuchtungs-
meisterinnen/Beleuchtungsmeister, Bühnenmeisterinnen/Bühnenmeister, 
Garderobieren/Garderobiers bzw. Ankleiderinnen/Ankleider, Gewandmeiste-
rinnen/Gewandmeister, Requisitenmeisterinnen/Requisitenmeister, Requisi-
teurinnen/Requisiteure, Seitenmeisterinnen/Seitenmeister, Tonmeisterinnen/
Tonmeister, Tontechnikerinnen/Tontechniker und Veranstaltungstechnikerin-
nen/Veranstaltungstechniker.

4. In der Regel nicht unter den TVöD fallen Inspektorinnen/Inspektoren, Kostüm-
malerinnen/Kostümmaler, Maskenbildnerinnen/Maskenbildner, Oberinspek-
torinnen/Oberinspektoren, Theatermalerinnen/Theatermaler und Theater-
plastikerinnen/Theaterplastiker.

o) Seelsorgerinnen/Seelsorger bei der Bundespolizei,

p) Beschäftigte als Hauswarte und/oder Liegenschaftswarte bei der Bundes-
anstalt für Immobilienaufgaben, die aufgrund eines Geschäftsbesorgungs-
vertrages tätig sind,

q) Beschäftigte im Bereich der VKA, die ausschließlich in Erwerbszwecken 
dienenden landwirtschaftlichen Verwaltungen und Betrieben, Weinbau-
betrieben, Gartenbau- und Obstbaubetrieben und deren Nebenbetrieben 
tätig sind; dies gilt nicht für Beschäftigte in Gärtnereien, gemeindlichen 
Anlagen und Parks sowie in anlagenmäßig oder parkartig bewirtschafteten 
Gemeindewäldern,

r) Beschäftigte in Bergbaubetrieben, Brauereien, Formsteinwerken, Gaststät-
ten, Hotels, Porzellanmanufakturen, Salinen, Steinbrüchen, Steinbruchbe-
trieben und Ziegeleien,
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§ 1 TVöD 210Geltungsbereich

A. 
Allgemeiner Teil

Abschnitt I 
Allgemeine Vorschriften

§ 1  Geltungsbereich

(1) Dieser Tarifvertrag gilt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer – nach-
folgend Beschäftigte genannt –, die in einem Arbeitsverhältnis zum Bund 
oder zu einem Arbeitgeber stehen, der Mitglied eines Mitgliedverbandes der 
Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) ist.

(2) Dieser Tarifvertrag gilt nicht für
a) Beschäftigte als leitende Angestellte im Sinne des § 5 Abs. 3 BetrVG, wenn 

ihre Arbeitsbedingungen einzelvertraglich besonders vereinbart sind, 
sowie Chefärztinnen/Chefärzte,

b) Beschäftigte, die ein über das Tabellenentgelt der Entgeltgruppe 15 hinaus-
gehendes regelmäßiges Entgelt erhalten,
Niederschriftserklärung zu § 1 Abs. 2 Buchst. b:
Bei der Bestimmung des regelmäßigen Entgelts werden Leistungsentgelt, Zula-
gen und Zuschläge nicht berücksichtigt.

c) bei deutschen Dienststellen im Ausland eingestellte Ortskräfte,
d) Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer, für die der TV-V oder der TV-WW/NW 

gilt, sowie für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer, die in rechtlich selbst-
ständigen, dem Betriebsverfassungsgesetz unterliegenden und dem fach-
lichen Geltungsbereich des TV-V oder des TV-WW/NW zuzuordnenden 
Betrieben mit in der Regel mehr als 20 zum Betriebsrat wahlberechtigten 
Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern beschäftigt sind und Tätigkeiten aus-
zuüben haben, welche dem fachlichen Geltungsbereich des TV-V oder des 
TV-WW/NW zuzuordnen sind,
Protokollerklärung zu Absatz 2 Buchst. d:
1Im Bereich des Kommunalen Arbeitgeberverbandes Nordrhein-Westfalen (KAV 
NW) sind auch die rechtlich selbstständigen Betriebe oder sondergesetzlichen 
Verbände, die kraft Gesetzes dem Landespersonalvertretungsgesetz des Landes 
Nordrhein-Westfalen unterliegen, von der Geltung des TVöD ausgenommen, 
wenn die Voraussetzungen des § 1 Abs. 2 Buchst. d im Übrigen gegeben sind. 
2§ 1 Abs. 3 bleibt unberührt.

e) Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer, für die ein TV-N gilt, sowie für Arbeit-
nehmerinnen/Arbeitnehmer in rechtlich selbstständigen Nahverkehrsbe-
trieben, die in der Regel mehr als 50 zum Betriebs- oder Personalrat wahl-
berechtigte Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer beschäftigen,

f) Beschäftigte, für die der TV-Fleischuntersuchung gilt,
g) Beschäftigte, für die ein Tarifvertrag für Waldarbeiter tarifrechtlich oder 

einzelarbeitsvertraglich zur Anwendung kommt, sowie die Waldarbeiter 
im Bereich des Kommunalen Arbeitgeberverbandes Bayern,

h) Auszubildende, Schülerinnen/Schüler in der Gesundheits- und Kranken-
pflege, Gesundheits- und Kinderkrankenpflege, Entbindungspflege und 
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§ 1 TVöD 210Geltungsbereich

s) Hochschullehrerinnen/Hochschullehrer, wissenschaftliche und studenti-
sche Hilfskräfte und Lehrbeauftragte an Hochschulen, Akademien und 
wissenschaftlichen Forschungsinstituten sowie künstlerische Lehrkräfte 
an Kunsthochschulen, Musikhochschulen und Fachhochschulen für Musik,

Protokollerklärung zu Absatz 2 Buchst. s:

Ausgenommen sind auch wissenschaftliche Assistentinnen/Assistenten, Verwal-
terinnen/Verwalter von Stellen wissenschaftlicher Assistentinnen/Assistenten 
und Lektorinnen/Lektoren, soweit und solange entsprechende Arbeitsverhält-
nisse am 1. Oktober 2005 bestehen oder innerhalb der Umsetzungsfrist des § 72 
Abs. 1 Satz 7 HRG begründet werden (gilt auch für Forschungseinrichtungen); 
dies gilt auch für nachfolgende Verlängerungen solcher Arbeitsverhältnisse.

Niederschriftserklärung zu § 1 Abs. 2 Buchst. s:

Die Tarifvertragsparteien gehen davon aus, dass studentische Hilfskräfte 
Beschäftigte sind, zu deren Aufgabe es gehört, das hauptberufliche wissen-
schaftliche Personal in Forschung und Lehre sowie bei außeruniversitären For-
schungseinrichtungen zu unterstützen.

t) Beschäftigte des Bundeseisenbahnvermögens.

(3) 1Durch landesbezirklichen Tarifvertrag ist es in begründeten Einzelfäl-
len möglich, Betriebe, die dem fachlichen Geltungsbereich des TV-V oder 
des TV-WW/NW entsprechen, teilweise oder ganz in den Geltungsbereich 
des TVöD einzubeziehen. 2Durch landesbezirklichen Tarifvertrag ist es in 
begründeten Einzelfällen (z. B. für Bereiche außerhalb des Kerngeschäfts) 
möglich, Betriebsteile, die dem Geltungsbereich eines TV-N entsprechen, in 
den Geltungsbereich

a) des TV-V einzubeziehen, wenn für diesen Betriebsteil ein TV-N anwend-
bar ist und der Betriebsteil in der Regel nicht mehr als 50 zum Betriebs- 
oder Personalrat wahlberechtigte Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer 
beschäftigt, oder

b) des TVöD einzubeziehen.

Erläuterungen

§ 1 TVöD trifft Regelungen zum Geltungsbereich des TVöD und zu 
den Ausnahmen vom Geltungsbereich. Diese Themenbereiche waren 
im BAT in den §§ 1, 1a und 3 geregelt.

Auf die abweichenden Sonderregelungen in § 41 des Besonderen Teils 
Krankenhäuser wird hingewiesen.

Unmittelbarer Geltungsbereich (Abs. 1)

Der TVöD gilt zunächst für die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen 
(im TVöD nachfolgend „Beschäftigte“) des Bundes und der Arbeitge-
ber, die Mitglied eines Mitgliedverbandes der Vereinigung der kom-
munalen Arbeitgeberverbände (VKA) sind. 
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210 § 1 TVöD Geltungsbereich

Altenpflege, sowie Volontärinnen/Volontäre und Praktikantinnen/Prakti-
kanten,

i) Beschäftigte, für die Eingliederungsleistungen gewährt werden,

k) (weggefallen)

l) Leiharbeitnehmerinnen/Leiharbeitnehmer von Personal-Service-Agentu-
ren, sofern deren Rechtsverhältnisse durch Tarifvertrag geregelt sind,

m) geringfügig Beschäftigte im Sinne von § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV,

n) künstlerisches Theaterpersonal, Orchestermusikerinnen/Orchestermusiker 
sowie technisches Leitungspersonal und technisches Theaterpersonal nach 
Maßgabe der nachfolgenden Protokollerklärungen,

Protokollerklärungen zu Absatz 2 Buchst. n:
1.  1Technisches Leitungspersonal umfasst technische Direktorinnen/Direktoren, 

Leiterinnen/Leiter der Ausstattungswerkstätten, des Beleuchtungswesens, 
der Bühnenplastikerwerkstatt, des Kostümwesens/der Kostümabteilung, des 
Malsaals, der Tontechnik sowie Chefmaskenbildnerinnen/Chefmaskenbildner. 
2Für die benannten Funktionen kann in den Theatern je künstlerischer Sparte 
jeweils nur eine Beschäftigte/ein Beschäftigter bestellt werden.

2. Unter den TVöD fallen Bühnenarbeiterinnen/Bühnenarbeiter sowie Kosmeti-
kerinnen/Kosmetiker, Rüstmeisterinnen/Rüstmeister, Schlosserinnen/Schlosser, 
Schneiderinnen/Schneider, Schuhmacherinnen/Schuhmacher, Tapeziererinnen/
Tapezierer, Tischlerinnen/Tischler einschließlich jeweils der Meisterinnen/Meis-
ter in diesen Berufen, Orchesterwartinnen/Orchesterwarte, technische Zeich-
nerinnen/Zeichner und Waffenmeisterinnen/Waffenmeister.

3. In der Regel unter den TVöD fallen Beleuchterinnen/Beleuchter, Beleuchtungs-
meisterinnen/Beleuchtungsmeister, Bühnenmeisterinnen/Bühnenmeister, 
Garderobieren/Garderobiers bzw. Ankleiderinnen/Ankleider, Gewandmeiste-
rinnen/Gewandmeister, Requisitenmeisterinnen/Requisitenmeister, Requisi-
teurinnen/Requisiteure, Seitenmeisterinnen/Seitenmeister, Tonmeisterinnen/
Tonmeister, Tontechnikerinnen/Tontechniker und Veranstaltungstechnikerin-
nen/Veranstaltungstechniker.

4. In der Regel nicht unter den TVöD fallen Inspektorinnen/Inspektoren, Kostüm-
malerinnen/Kostümmaler, Maskenbildnerinnen/Maskenbildner, Oberinspek-
torinnen/Oberinspektoren, Theatermalerinnen/Theatermaler und Theater-
plastikerinnen/Theaterplastiker.

o) Seelsorgerinnen/Seelsorger bei der Bundespolizei,

p) Beschäftigte als Hauswarte und/oder Liegenschaftswarte bei der Bundes-
anstalt für Immobilienaufgaben, die aufgrund eines Geschäftsbesorgungs-
vertrages tätig sind,

q) Beschäftigte im Bereich der VKA, die ausschließlich in Erwerbszwecken 
dienenden landwirtschaftlichen Verwaltungen und Betrieben, Weinbau-
betrieben, Gartenbau- und Obstbaubetrieben und deren Nebenbetrieben 
tätig sind; dies gilt nicht für Beschäftigte in Gärtnereien, gemeindlichen 
Anlagen und Parks sowie in anlagenmäßig oder parkartig bewirtschafteten 
Gemeindewäldern,

r) Beschäftigte in Bergbaubetrieben, Brauereien, Formsteinwerken, Gaststät-
ten, Hotels, Porzellanmanufakturen, Salinen, Steinbrüchen, Steinbruchbe-
trieben und Ziegeleien,
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210 § 1 TVöD Geltungsbereich

Der TVöD gilt nicht im Bereich der Länder; dort löste mit Wirkung 
vom 1. November 2006 der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst 
der Länder (TV-L) den BAT ab.

Für die vom Marburger Bund vertretenen Ärzte wurde ein eigen-
ständiger Tarifvertrag vereinbart – TV-Ärzte/VKA.

Entgegen den bisherigen, nach Angestellten (BAT) und Arbeitern 
(MTArb, BMT-G) differenzierenden Manteltarifverträgen des öffent-
lichen Dienstes gibt der TVöD diese Unterscheidung auf und gilt ein-
heitlich für Arbeiter und Angestellte.

Ebenfalls aufgegeben wurde die Trennung in Tarifverträge für das 
Gebiet der alten Bundesrepublik („Tarifgebiet West“) und das Bei-
trittsgebiet („Tarifgebiet Ost“). Der TVöD enthält aber in einigen 
Bereichen unterschiedliche Regelungen für das Tarifgebiet West und 
Ost.

Unter den Begriff „Bund“ fällt nur der unmittelbare Bundesdienst, 
nicht aber vom Bund beherrschte Einrichtungen, Zuwendungsemp-
fänger, etc. Bei den kommunalen Arbeitgebern reicht zwar nach dem 
Wortlaut die Mitgliedschaft in einem entsprechenden Arbeitgeber-
verband aus; eine sogenannte Gastmitgliedschaft, die die Einhaltung 
der satzungsgemäßen Pflichten (eines Vollmitgliedes) nicht verlangt, 
wird aber nicht genügen. 

Nach allgemeinen tarifrechtlichen Grundsätzen werden vom Gel-
tungsbereich nur diejenigen Beschäftigten erfasst, die entweder 
einer der am TVöD unmittelbar beteiligten Gewerkschaften ange-
hören, oder die Mitglied einer sonstigen Gewerkschaft sind, die 
(künftig) durch einen Anschlusstarifvertrag in den Geltungsbereich 
des TVöD einbezogen wird. Der TVöD ist nicht allgemeinverbindlich 
im Sinne des § 5 des Tarifvertragsgesetzes. Für die tarifgebundenen 
Beschäftigten sind die Normen des TVöD Mindestbedingungen, die 
nicht zu Ungunsten der Beschäftigten abgedungen werden dürfen 
(siehe § 4 Abs. 3 Tarifvertragsgesetz). Übertarifliche Zahlungen sind 
tarifrechtlich ohne weiteres möglich, werden aber durch die haus-
haltsrechtlichen Vorschriften der öffentlichen Arbeitgeber meist 
untersagt bzw. streng reglementiert.

Mit den nicht tarifgebundenen Beschäftigten vereinbaren die Arbeit-
geber des öffentlichen Dienstes in der Regel im Arbeitsvertrag die 
Anwendung des TVöD auf das Arbeitsverhältnis. Die Vorschriften des 
TVöD finden dann nicht kraft normativer Wirkung des Tarifvertrages, 
sondern kraft (arbeits-)vertraglicher Vereinbarung Anwendung. Auf 
diese Weise werden im öffentlichen Dienst einerseits einheitliche 
Arbeitsbedingungen erreicht und wird andererseits dem Umstand 
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§ 1 TVöD 210Geltungsbereich

A. 
Allgemeiner Teil

Abschnitt I 
Allgemeine Vorschriften

§ 1  Geltungsbereich

(1) Dieser Tarifvertrag gilt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer – nach-
folgend Beschäftigte genannt –, die in einem Arbeitsverhältnis zum Bund 
oder zu einem Arbeitgeber stehen, der Mitglied eines Mitgliedverbandes der 
Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) ist.

(2) Dieser Tarifvertrag gilt nicht für
a) Beschäftigte als leitende Angestellte im Sinne des § 5 Abs. 3 BetrVG, wenn 

ihre Arbeitsbedingungen einzelvertraglich besonders vereinbart sind, 
sowie Chefärztinnen/Chefärzte,

b) Beschäftigte, die ein über das Tabellenentgelt der Entgeltgruppe 15 hinaus-
gehendes regelmäßiges Entgelt erhalten,
Niederschriftserklärung zu § 1 Abs. 2 Buchst. b:
Bei der Bestimmung des regelmäßigen Entgelts werden Leistungsentgelt, Zula-
gen und Zuschläge nicht berücksichtigt.

c) bei deutschen Dienststellen im Ausland eingestellte Ortskräfte,
d) Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer, für die der TV-V oder der TV-WW/NW 

gilt, sowie für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer, die in rechtlich selbst-
ständigen, dem Betriebsverfassungsgesetz unterliegenden und dem fach-
lichen Geltungsbereich des TV-V oder des TV-WW/NW zuzuordnenden 
Betrieben mit in der Regel mehr als 20 zum Betriebsrat wahlberechtigten 
Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern beschäftigt sind und Tätigkeiten aus-
zuüben haben, welche dem fachlichen Geltungsbereich des TV-V oder des 
TV-WW/NW zuzuordnen sind,
Protokollerklärung zu Absatz 2 Buchst. d:
1Im Bereich des Kommunalen Arbeitgeberverbandes Nordrhein-Westfalen (KAV 
NW) sind auch die rechtlich selbstständigen Betriebe oder sondergesetzlichen 
Verbände, die kraft Gesetzes dem Landespersonalvertretungsgesetz des Landes 
Nordrhein-Westfalen unterliegen, von der Geltung des TVöD ausgenommen, 
wenn die Voraussetzungen des § 1 Abs. 2 Buchst. d im Übrigen gegeben sind. 
2§ 1 Abs. 3 bleibt unberührt.

e) Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer, für die ein TV-N gilt, sowie für Arbeit-
nehmerinnen/Arbeitnehmer in rechtlich selbstständigen Nahverkehrsbe-
trieben, die in der Regel mehr als 50 zum Betriebs- oder Personalrat wahl-
berechtigte Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer beschäftigen,

f) Beschäftigte, für die der TV-Fleischuntersuchung gilt,
g) Beschäftigte, für die ein Tarifvertrag für Waldarbeiter tarifrechtlich oder 

einzelarbeitsvertraglich zur Anwendung kommt, sowie die Waldarbeiter 
im Bereich des Kommunalen Arbeitgeberverbandes Bayern,

h) Auszubildende, Schülerinnen/Schüler in der Gesundheits- und Kranken-
pflege, Gesundheits- und Kinderkrankenpflege, Entbindungspflege und 
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§ 1 TVöD 210Geltungsbereich

Rechnung getragen, dass eine mögliche Gewerkschaftsmitglied-
schaft seitens des Arbeitgebers nicht erfragt werden darf.

Ausnahmen vom persönlichen Geltungsbereich (Abs. 2)

Absatz 2 enthält in seinen Buchstaben a bis t eine Reihe von Beschäf-
tigtengruppen, die von der Geltung des TVöD ausgenommen sind. Es 
ist denkbar, dass Beschäftigte von mehreren Ausnahmetatbeständen 
gleichzeitig erfasst werden. Im Einzelnen handelt es sich um die fol-
genden Ausschlussgründe: 

Buchstabe a)

Hiernach unterliegen leitende Angestellte nicht den Regelungen des 
TVöD, wenn ihre Arbeitsbedingungen besonders vereinbart sind. 
Ferner sind Chefärzte vom TVöD ausgenommen.

Die „besondere Vereinbarung“ kann beispielsweise die Vereinba-
rung beamtenrechtlicher Versorgung oder eine Umsatz- oder Ergeb-
nisbeteiligung sein.

Für die nähere Bestimmung, was „leitende Angestellte“ sind, wird 
auf die Regelung des § 5 Abs. 3 Betriebsverfassungsgesetz Bezug 
genommen. Diese Vorschrift hat folgenden Wortlaut:

 § § 5 Abs. 3 und 4 Betriebsverfassungsgesetz

(3) Dieses Gesetz findet, soweit in ihm nicht ausdrücklich etwas anderes 
bestimmt ist, keine Anwendung auf leitende Angestellte. Leitender An-
gestellter ist, wer nach Arbeitsvertrag und Stellung im Unternehmen oder 
im Betrieb

1. zur selbständigen Einstellung und Entlassung von im Betrieb oder 
in der Betriebsabteilung beschäftigten Arbeitnehmern berechtigt ist 
oder

2. Generalvollmacht oder Prokura hat und die Prokura auch im Verhält-
nis zum Arbeitgeber nicht unbedeutend ist oder

3. regelmäßig sonstige Aufgaben wahrnimmt, die für den Bestand und 
die Entwicklung des Unternehmens oder eines Betriebs von Bedeu-
tung sind und deren Erfüllung besondere Erfahrungen und Kennt-
nisse voraussetzt, wenn er dabei entweder die Entscheidungen im 
Wesentlichen frei von Weisungen trifft oder sie maßgeblich beein-
flusst; dies kann auch bei Vorgaben insbesondere aufgrund von 
Rechtsvorschriften, Plänen oder Richtlinien sowie bei Zusammen-
arbeit mit anderen leitenden Angestellten gegeben sein.

Für die in Absatz 1 Satz 3 genannten Beamten und Soldaten gelten die 
Sätze 1 und 2 entsprechend.
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210 § 1 TVöD Geltungsbereich

Altenpflege, sowie Volontärinnen/Volontäre und Praktikantinnen/Prakti-
kanten,

i) Beschäftigte, für die Eingliederungsleistungen gewährt werden,

k) (weggefallen)

l) Leiharbeitnehmerinnen/Leiharbeitnehmer von Personal-Service-Agentu-
ren, sofern deren Rechtsverhältnisse durch Tarifvertrag geregelt sind,

m) geringfügig Beschäftigte im Sinne von § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV,

n) künstlerisches Theaterpersonal, Orchestermusikerinnen/Orchestermusiker 
sowie technisches Leitungspersonal und technisches Theaterpersonal nach 
Maßgabe der nachfolgenden Protokollerklärungen,

Protokollerklärungen zu Absatz 2 Buchst. n:
1.  1Technisches Leitungspersonal umfasst technische Direktorinnen/Direktoren, 

Leiterinnen/Leiter der Ausstattungswerkstätten, des Beleuchtungswesens, 
der Bühnenplastikerwerkstatt, des Kostümwesens/der Kostümabteilung, des 
Malsaals, der Tontechnik sowie Chefmaskenbildnerinnen/Chefmaskenbildner. 
2Für die benannten Funktionen kann in den Theatern je künstlerischer Sparte 
jeweils nur eine Beschäftigte/ein Beschäftigter bestellt werden.

2. Unter den TVöD fallen Bühnenarbeiterinnen/Bühnenarbeiter sowie Kosmeti-
kerinnen/Kosmetiker, Rüstmeisterinnen/Rüstmeister, Schlosserinnen/Schlosser, 
Schneiderinnen/Schneider, Schuhmacherinnen/Schuhmacher, Tapeziererinnen/
Tapezierer, Tischlerinnen/Tischler einschließlich jeweils der Meisterinnen/Meis-
ter in diesen Berufen, Orchesterwartinnen/Orchesterwarte, technische Zeich-
nerinnen/Zeichner und Waffenmeisterinnen/Waffenmeister.

3. In der Regel unter den TVöD fallen Beleuchterinnen/Beleuchter, Beleuchtungs-
meisterinnen/Beleuchtungsmeister, Bühnenmeisterinnen/Bühnenmeister, 
Garderobieren/Garderobiers bzw. Ankleiderinnen/Ankleider, Gewandmeiste-
rinnen/Gewandmeister, Requisitenmeisterinnen/Requisitenmeister, Requisi-
teurinnen/Requisiteure, Seitenmeisterinnen/Seitenmeister, Tonmeisterinnen/
Tonmeister, Tontechnikerinnen/Tontechniker und Veranstaltungstechnikerin-
nen/Veranstaltungstechniker.

4. In der Regel nicht unter den TVöD fallen Inspektorinnen/Inspektoren, Kostüm-
malerinnen/Kostümmaler, Maskenbildnerinnen/Maskenbildner, Oberinspek-
torinnen/Oberinspektoren, Theatermalerinnen/Theatermaler und Theater-
plastikerinnen/Theaterplastiker.

o) Seelsorgerinnen/Seelsorger bei der Bundespolizei,

p) Beschäftigte als Hauswarte und/oder Liegenschaftswarte bei der Bundes-
anstalt für Immobilienaufgaben, die aufgrund eines Geschäftsbesorgungs-
vertrages tätig sind,

q) Beschäftigte im Bereich der VKA, die ausschließlich in Erwerbszwecken 
dienenden landwirtschaftlichen Verwaltungen und Betrieben, Weinbau-
betrieben, Gartenbau- und Obstbaubetrieben und deren Nebenbetrieben 
tätig sind; dies gilt nicht für Beschäftigte in Gärtnereien, gemeindlichen 
Anlagen und Parks sowie in anlagenmäßig oder parkartig bewirtschafteten 
Gemeindewäldern,

r) Beschäftigte in Bergbaubetrieben, Brauereien, Formsteinwerken, Gaststät-
ten, Hotels, Porzellanmanufakturen, Salinen, Steinbrüchen, Steinbruchbe-
trieben und Ziegeleien,
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(4) Leitender Angestellter nach Absatz 3 Nr. 3 ist im Zweifel, wer

1. aus Anlass der letzten Wahl des Betriebsrats, des Sprecherausschus-
ses oder von Aufsichtsratsmitgliedern der Arbeitnehmer oder durch 
rechtskräftige gerichtliche Entscheidung den leitenden Angestell-
ten zugeordnet worden ist oder

2. einer Leitungsebene angehört, auf der in dem Unternehmen über-
wiegend leitende Angestellte vertreten sind, oder

3. ein regelmäßiges Jahresarbeitsentgelt erhält, das für leitende An-
gestellte in dem Unternehmen üblich ist, oder,

4. falls auch bei der Anwendung der Nummer 3 noch Zweifel bleiben, 
ein regelmäßiges Jahresarbeitsentgelt erhält, das das Dreifache der 
Bezugsgröße nach § 18 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch über-
schreitet.

Chefärzte im Sinne dieser Vorschrift sind die ärztlichen Direktoren der 
Krankenhäuser und die Chefärzte der Abteilungen (z. B. Chirurgie, 
Urologie) und Kliniken (z. B. Chirurgische Klinik, Kinderklinik).

Buchstabe b)

Nach dieser Vorschrift sind alle Beschäftigten, die ein über die höchste 
Entgeltgruppe des TVöD hinaus gehendes Entgelt erhalten, von der 
Geltung des TVöD ausgenommen. Dabei spielt es keine Rolle, ob die 
Vergütung frei oder in Anlehnung beispielsweise an B- oder C-Besol-
dungsgruppen vereinbart ist.

Während in einer ergänzenden Protokollnotiz zu der entsprechen-
den Vorschrift des BAT (§ 3 Buchst. h) definiert war, dass unter der 
höchsten Vergütung die Monatsvergütung i. S. d. § 26 BAT (also nur 
Grundvergütung und Ortszuschlag) zu verstehen war, enthält die 
Formulierung des TVöD keinerlei Einschränkungen. Die Tarifpartner 
haben aber in einer Niederschriftserklärung verdeutlicht, dass zur 
Bestimmung des regelmäßigen Entgelts Leistungsentgelt, Zulagen 
und Zuschläge nicht berücksichtigt werden. Ab dem 1. Oktober 2005 
kann auch das Niveau der ehemaligen Vergütungsgruppe I BAT nur 
außertariflich erreicht werden (siehe § 17 Abs. 2 zweiter Spiegel-
strich TVÜ-Bund1) bzw. TVÜ-VKA). Die entsprechenden Beschäftig-
ten unterliegen nicht dem TVöD. Diejenigen Beschäftigten, die aus 
der Vergütungsgruppe I BAT in den TVöD übergeleitet worden sind, 
unterliegen weiterhin dem TVöD; für sie wurde die Entgeltgruppe 
15 Ü geschaffen (siehe § 19 Abs. 2 TVÜ-Bund bzw. TVÜ-VKA).

1) abgedruckt unter 270
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Tarifvertrag für Auszubildende 
des öffentlichen Dienstes 

– Allgemeiner Teil – 
(TVAöD)

Vom 13. September 2005

Zuletzt geändert durch 
Änderungstarifvertrag Nr. 12 vom 14. Juli 2022 und 

Tarifeinigung vom 22. April 20231)

Inhaltsübersicht
§ 1 Geltungsbereich
§ 1a Geltungsbereich des Besonderen Teils
§ 2 Ausbildungsvertrag, Nebenabreden
§ 3 Probezeit
§ 4 Ärztliche Untersuchungen
§ 5 Schweigepflicht, Nebentätigkeiten, Schadenshaftung
§ 6 Personalakten
§ 7 Wöchentliche und tägliche Ausbildungszeit
§ 8 Ausbildungsentgelt
§ 8a Unständige Entgeltbestandteile
§ 8b Sonstige Entgeltregelungen
§ 9 Urlaub
§ 10 Ausbildungsmaßnahmen außerhalb der Ausbildungsstätte
§ 10a Familienheimfahrten
§ 11 Schutzkleidung, Ausbildungsmittel
§ 12 Entgelt im Krankheitsfall
§ 12a Entgeltfortzahlung in anderen Fällen
§ 13 Vermögenswirksame Leistungen
§ 14 Jahressonderzahlung
§ 15 Zusätzliche Altersversorgung
§ 16 Beendigung des Ausbildungsverhältnisses
§ 16a Übernahme von Auszubildenden
§ 17 Abschlussprämie
§ 18 Zeugnis
§ 19 Ausschlussfrist

1) Wegen der im Zuge der Tarifrunde 2023 vereinbarten Änderungen siehe die unter 150 
abgedruckte Tarifeinigung.
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§ 20 In-Kraft-Treten, Laufzeit
§ 20a In-Kraft-Treten, Laufzeit des Besonderen Teils

Anlage 1 (Bund)
(Mit Wirkung vom 1. Januar 2008 weggefallen)

Anlage 2 (Bund)
(zu § 20 Abs. 4 – Bund)

Anlage 5
Übergangsregelungen für Schülerinnen/Schüler in der 
Altenpflege

Inhaltsübersicht
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§ 1  Geltungsbereich
(1) Dieser Tarifvertrag gilt für
a) Personen, die in Verwaltungen und Betrieben, die unter den Gel-

tungsbereich des TVöD fallen, in einem staatlich anerkannten oder 
als staatlich anerkannt geltenden Ausbildungsberuf ausgebildet 
werden,

b) Schülerinnen/Schüler
– in der Gesundheits- und Krankenpflege, Gesundheits- und Kin-

derkrankenpflege, Entbindungspflege, Altenpflege,
– in der Operationstechnischen Assistenz und der Anästhesie-

technischen Assistenz, die unter das Gesetz über den Beruf der 
Anästhesietechnischen Assistentin und des Anästhesietechni-
schen Assistenten und über den Beruf der Operationstechnischen 
Assistentin und des Operationstechnischen Assistenten (Anäs-
thesietechnische- und Operationstechnische-Assistenten-Gesetz 
– ATA-OTA-G) fallen,

– nach dem Notfallsanitätergesetz,
– in praxisintegrierten Ausbildungsgängen zur Erzieherin/zum 

Erzieher nach landesrechtlichen Regelungen,
– für Auszubildende in der Pflege nach dem Gesetz über Pflege-

berufe (Pflegeberufegesetz) und
– in praxisintegrierten Ausbildungsgängen zur Heilerziehungs-

pflegerin/zum Heilerziehungspfleger nach landesrechtlichen 
Regelungen,

die in Verwaltungen und Betrieben, die unter den Geltungsbereich 
des TVöD fallen, ausgebildet werden,
Protokollerklärung zu Abs. 1 Buchst. b zweiter Spiegelstrich:
Für Schülerinnen/Schüler, die ihre Ausbildung in der Operationstechnischen Assis-
tenz und der Anästhesietechnischen Assistenz vor dem 1. Januar 2022 begonnen 
haben, richtet sich diese jeweils nach der Empfehlung der Deutschen Kranken-
hausgesellschaft vom 17. September 2013.

c) Auszubildende in betrieblich-schulischen Gesundheitsberufen, die 
in Verwaltungen und Betrieben, die unter den Geltungsbereich des 
TVöD fallen, ausgebildet werden, nach folgenden Maßgaben:

§ 1

https://www.walhalla.de/
https://www.walhalla.de/


III

762 www.WALHALLA.de4 AL Juni 2023 Tarifrecht Bund u. Kommunen

w
w

w
.W

A
LH

A
LL

A
.d

e

305 TVAöD – Allg. Teil  

Berufsausbildung Gesetzliche Vorschriften in der 
jeweils aktuellen Fassung

1.
Orthoptistinnen und 
Orthoptisten

Orthoptistengesetz vom 
28. November 1989 (BGBl. I 
S. 2061)

Ausbildungs- und Prüfungsver-
ordnung für Orthoptistinnen und 
Orthoptisten vom 21. März 1990 
(BGBl. I S. 563)

2. Logopädinnen und Logopäden

Gesetz über den Beruf des Logo-
päden vom 7. Mai 1980 (BGBl. I 
S. 529)

Ausbildungs- und Prüfungs-
ordnung für Logopäden vom 
1. Oktober 1980 (BGBl. I S. 1892)

3.

a)

Medizinisch-technische 
Laboratoriumsassistentinnen 
und Medizinisch-technische 
Laboratoriumsassistenten

MTA-Gesetz vom 2. August 1993 
(BGBl. I S. 1402)

Ausbildungs- und Prüfungsver-
ordnung für technische Assisten-
ten in der Medizin vom 25. April 
1994 (BGBl. I S. 922)

b)

Medizinisch-technische 
Radiologieassistentinnen und 
Medizinisch-technische Radio-
logieassistenten

c)

Medizinisch-technische 
Assistentinnen für Funktions-
diagnostik und Medizinisch-
technische Assistenten für 
Funktionsdiagnostik

4.
Ergotherapeutinnen und Ergo-
therapeuten

Ergotherapeutengesetz vom 
25. Mai 1976 (BGBl. I S. 1246)

Ergotherapeuten-Ausbildungs- 
und Prüfungsverordnung vom 
2. August 1999 (BGBl. I S. 1731)

5.
Physiotherapeutinnen und Phy-
siotherapeuten

Masseur- und Physiotherapeuten-
gesetz vom 26. Mai 1994 (BGBl. I 
S. 1084)

Ausbildungs- und Prüfungsver-
ordnung für Physiotherapeuten 
vom 6. Dezember 1994 (BGBl. I 
S. 3786)

§ 1
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2.   Anwendung des Altersteilzeitgesetzes, § 2

Für ab dem 1. Januar 2010 abzuschließende Altersteilzeitarbeitsver-
hältnisse wird grundsätzlich das Altersteilzeitgesetz (AltTZG) in sei-
ner jeweils geltenden Fassung zugrunde gelegt. Damit wird sicher-
gestellt, dass bei Altersteilzeit im Blockmodell auch während der 
Freistellungsphase die Sozialversicherungspflicht besteht und die 
Aufstockungsleistungen des Arbeitgebers nach § 3 Nr. 28 des Einkom-
menssteuergesetzes (EStG) steuerfrei und damit auch beitragsfrei in 
der Sozialversicherung bleiben (Näheres dazu s. u. Teil B Ziffer 6.7).

Künftige gesetzliche Änderungen gelten damit unmittelbar und 
bedürfen keiner weiteren tarifvertraglichen Umsetzung.

B  Regelungen zur Altersteilzeit

1.   Allgemeines

Altersteilzeit i. S. dieses Tarifvertrages ist ab Vollendung des 60. Lebens-
jahres entweder im Rahmen einer Quote oder in Restrukturierungs- 
und Stellenabbaubereichen möglich.

Ein Anspruch auf Vereinbarung von Altersteilzeit besteht, solange die 
tariflich festgelegte Altersteilzeitquote nicht erreicht ist und dienst-
liche oder betriebliche Gründe nicht entgegenstehen (s. u. Ziffer 2).

In Restrukturierungs- und Stellenabbaubereichen hat der Arbeitgeber 
bei dienstlichem oder betrieblichem Bedarf die Möglichkeit, Altersteil-
zeit zu vereinbaren (s. u. Ziffer 3). Ein Rechtsanspruch hierauf besteht 
jedoch nicht.

Eine individuelle Vereinbarung von Altersteilzeit, die nicht diesem 
Tarifvertrag entspricht, ist nicht zulässig.

2.  Anspruch auf Altersteilzeit im Rahmen der Quote, § 4

Ein Anspruch auf Vereinbarung von Altersteilzeit besteht nur, wenn 
und solange weniger als 2,5 v. H. der Tarifbeschäftigten des Arbeit-
gebers von einer Altersteilzeitregelung Gebrauch machen. Die wei-
tergehende Überforderungsschutzklausel des § 3 Abs. 1 Nr. 3 AltTZG 
findet keine Anwendung.

2.1   Anzahl der Beschäftigten

Als Beschäftigte im Sinne von § 4 zählen alle Tarifbeschäftigten. Maß-
gebend ist der rechtliche Bestand des Arbeitsverhältnisses, so dass 
insbesondere folgende Personen im Rahmen der Quote mitzuzählen 
sind:
– Tarifbeschäftigte, die krankheitsbedingt arbeitsunfähig sind,
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2.3   Vorzeitiges Ende des Arbeitszeitmodells, § 14 Abs. 2

Das FALTER-Arbeitszeitmodell endet grundsätzlich mit Ablauf des 
vertraglich festgelegten Zeitpunktes, ohne dass es einer Kündigung 
bedarf.

Allerdings tritt eine vorzeitige Beendigung des Arbeitszeitmodells und 
damit auch des gesamten Arbeitsverhältnisses ein, wenn Beschäftigte 
eine mehr als hälftige Teilrente in Anspruch nehmen. Grundsätzlich 
steht es den Beschäftigten frei, nach Wegfall der Hinzuverdienst-
grenzen mit dem Erreichen der Regelaltersgrenze eine Vollrente in 
Anspruch zu nehmen. Dieses Recht kann tarifvertraglich nicht aus-
geschlossen werden. Die Tarifvertragsparteien haben jedoch mit der 
Regelung des § 14 Abs. 2 das Arbeitsverhältnis zugleich unter die auf-
lösende Bedingung gestellt, dass sich Beschäftigte während der Dauer 
des FALTER-Arbeitszeitmodells für eine Zwei-Drittel-Rente oder Voll-
rente entscheiden.

Eine vorzeitige Beendigung des FALTER-Arbeitszeitmodells tritt ferner 
auch durch Kündigung der Beschäftigten oder durch Aufhebungs-
vertrag ein.

3.   Nebentätigkeiten, Urlaub

Nebentätigkeiten und Urlaub richten sich nach den Regelungen des 
TVöD.

D  Qualifizierungsmaßnahmen für ältere Beschäftigte, § 16

1.   Hintergrund und Ziele

Um den besonderen Belangen lebensälterer Beschäftigter Rechnung 
zu tragen, sollen die Arbeitgeber bei Bedarf Maßnahmen anbieten, 
die die Beschäftigten befähigen, auch über die Regelaltersgrenze hin-
aus arbeiten zu können. Die Maßnahmen stellen freiwillige Angebote 
des Arbeitgebers gegenüber den Beschäftigten dar.

2.   Maßnahmen

Als Qualifizierung kommen die in § 5 TVöD aufgeführten Maßnahmen 
in Betracht. Darüber hinaus bleibt es den Arbeitgebern überlassen, 
weitere Angebote, z. B. zur Gesundheitsvorsorge etc., zur Verfügung 
zu stellen.
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A  Allgemeines

 Allgemeines

Mit dem Tarifvertrag zur Regelung flexibler Arbeitszeiten für ältere 
Beschäftigte vom 27. Februar 2010 sollen die besonderen Belange 
älterer Beschäftigter mit den dienstlichen und betrieblichen Interessen 
der öffentlichen Arbeitgeber in Einklang gebracht werden.

Der Tarifvertrag sieht vor, älteren Beschäftigten im Rahmen der dienst-
lichen Gegebenheiten einen flexiblen Übergang in den Ruhestand 
zu ermöglichen. Neben der Möglichkeit, im Rahmen der Altersteil-
zeit vorzeitig aus der aktiven Phase des Berufslebens auszuscheiden, 
kann erstmals auch vereinbart werden, dass Beschäftigte länger am 
Berufsleben teilhaben können. Dazu können sie bereits vor Erreichen 
der Altersgrenze für eine abschlagsfreie Altersrente für langjährig 
Versicherte mit dem Arbeitgeber das FALTER-Arbeitszeitmodell ver-
einbaren. Dieses sieht eine Reduzierung der Arbeitszeit bei gleichzei-
tiger Inanspruchnahme einer Teilrente vor. Dieses Arbeitszeitmodell 
wird über den Zeitpunkt des Erreichens des maßgebenden Alters für 
eine abschlagsfreie Altersrente für langjährig Versicherte (und damit 
über die Regelaltersgrenze) hinaus für einen bestimmten Zeitraum 
fortgesetzt.

Der Tarifvertrag ist in vier Abschnitte untergliedert: Im ersten Abschnitt 
wird der Geltungsbereich des Tarifvertrages festgelegt, Abschnitt zwei 
trifft Regelungen zur Altersteilzeit, Abschnitt drei enthält die Rege-
lungen zum FALTER-Arbeitszeitmodell und Abschnitt vier greift sons-
tige regelungsbedürftige Sachverhalte auf.

Mit diesem Tarifvertrag wird nicht der bisherige Tarifvertrag zur Rege-
lung der Altersteilzeitarbeit (TV ATZ) vom 5. Mai 1998 ersetzt. Er tritt 
neben den TV ATZ, der übergangsweise noch für die vor dem 1. Januar 
2010 begonnenen Altersteilzeitarbeitsverhältnisse fortgilt.

1.   Geltungsbereich, § 1

Der Tarifvertrag gilt für Tarifbeschäftigte des Bundes nach Maßgabe 
des § 1 TVöD. Für die Beschäftigten von kommunalen Einrichtungen 
existiert ein eigenständiger Tarifvertrag, der teilweise abweichende 
Regelungen enthält.

Unter den Tarifvertrag fallen nicht diejenigen Altersteilzeitarbeits-
verhältnisse, die vor dem 1. Januar 2010 begonnen haben. Für diese 
Arbeitsverhältnisse findet unverändert der TV ATZ Anwendung.
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E  Sonstige Regelungen

 Mitteilungspflichten, § 15
Nach § 15 haben Beschäftigte, die Altersteilzeit oder das FALTER-
Arbeitszeitmodell in Anspruch nehmen, die Pflicht, alle Umstände, die 
sich auf die Leistung des Arbeitgebers auswirken können, unverzüg-
lich mitzuteilen. Hierzu gehört auch die Inanspruchnahme einer Zwei-
Drittel- oder einer Vollrente bei Vereinbarung des FALTER-Arbeitszeit-
modells.
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Stichwortverzeichnis

Die fett gedruckten Zahlen verweisen auf die entsprechenden Leit-
ziffern.

A
Abgeltung, Besitzstände 270 § 16 TVÜ-Bund
Abordnung  210 § 4 TVöD
Altersgrenze, Erreichen  210 § 33 TVöD 
Altersteilzeit  760 Tarifvertrag flexible 

Arbeitszeiten (Bund),  
770 Hinweise Falter-Modell

Altersversorgung  324 § 15 TVSöD, 710 ATV
Arbeitnehmerpflichten  220 § 41 TVöD BT-V 
Arbeitsbedingungen  210 § 3 TVöD
Arbeitsbefreiung  210 § 29 TVöD
Arbeitspapiere  210 § 35 TVöD 
Arbeitsstättenverordnung  210 § 3 TVöD Anhang 1 
Arbeitsunfähigkeits-Richtlinien 210 § 22 TVöD Anhang 2 
Arbeitsvertrag  210 § 2 TVöD
Arbeitszeit  210 § 6 TVöD, 305 § 4 TVAöD, 

610 § 2 KraftfahrerTV Bund
Arbeitszeitgesetz  210 § 6 TVöD Anhang 1 
Arbeitszeitkonto  210 § 10 TVöD 
Arbeitszeitkorridor  210 § 6 TVöD
Ärztliche Untersuchungen  210 § 3 TVöD, 324 § 4 TVSöD
Auflösungsvertrag  210 § 33 TVöD 
Ausbildungsentgelt 312 § 8 TVAöD – BBiG, 

318 § 8 TVAöD  –  Pflege
Ausbildungszeit 324 § 7 TVSöD
Ausbildungszulage 410 § 16 TV EntgO Bund
Auslandsbeschäftigte  215 § 45 (Bund) TVöD BT-V
Ausschlussfrist 210 § 37 TVöD
Auszubildende  305 TVAöD, 312 TVAöD – BBiG, 

315 TVAöD – Pflege
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B
BEEG (Auszug)  210 § 30 TVöD Anhang 3 
Beendigung d. Arbeitsverhältnisses 
– mit Kündigung  210 § 34 TVöD 
– ohne Kündigung  210 § 33 TVöD 
– während Arbeitsunfähigkeit  210 § 22 TVöD 
Befristung v. Arbeitsverträgen  210 § 30 TVöD 
Belohnungen/Geschenke  210 § 3 TVöD 
Bereitschaftsdienst  210 § 7 TVöD 
Bereitschaftszeiten  210 § 8 TVöD, 

270 § 22 TVÜ-Bund 
Beschäftigungszeit  270 § 14 TVÜ-Bund 
Besitzstandsregelungen  270 § 25 TVÜ-Bund 
Betriebliche Altersversor gung  210 § 25 TVöD 
Bewährungsaufstieg  270 § 8 TVÜ-Bund 
Bundesministerium
– Digitales/Verkehr  215 § 47 (Bund) TVöD BT-V, 

420 Teil V Abschn. I ff. EntgO 
Bund

– Innern 420 Teil VI Abschn. I ff. EntgO 
Bund

– Verteidigung 215 § 46 (Bund) TVöD BT-V, 
420 Teil IV Abschn. I ff. EntgO 
Bund

Bundesurlaubsgesetz  210 § 26 TVöD Anhang 1 

D
Digitalisierung 660 Tarifeinigung mobiles 

Arbeiten, 662 Digitalisie-
rungs-TV,  
663 Hinweise DigiTV

E
Eingruppierung 210 § 12 (Bund) TVöD, 210 § 13 

(Bund) TVöD,  
410 TV EntgO Bund, 
420 Entgeltordnung Bund 

Entgeltfortzahlung 210 §§ 21 f. TVöD, 270 § 13 
TVÜ- Bund, 324 § 12 TVSöD

Entgeltfortzahlungsgesetz  210 § 22 TVöD Anhang 1 
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Entgeltgruppe 2 Ü, 15 Ü  270 § 19 TVÜ-Bund 
Entgeltgruppenzulagen  270 § 28 TVÜ-Bund 
Entgeltordnung  270 § 24 TVÜ-Bund, 405 Ein-

führung EntgO Bund, 
420 EntgO Bund 

Entgelttabellen
– Ärzte 215 Anlage D (Bund) TVöD BT-V
– Grundentgelt 210 Anlage A TVöD
– Kraftfahrer 610 Anlagen 1, 

3 KraftfahrerTV Bund
– Pflegedienst 215 Anlage E (Bund) TVöD 

BT-V
Entgeltumwandlung  640 TV-EntgeltU-B/L
Erholungsurlaub  210 § 26 TVöD 
Erschwerniszuschläge  210 § 19 TVöD 

F
Fallgruppenaufstieg  270 § 8 TVÜ-Bund
Familienheimfahrten 312 § 10a TVAöD – BBiG, 

318 § 10a TVAöD – Pflege, 
324 § 9 TVSöD

Familienpflegezeitgesetz  210 § 11 TVöD Anhang 1 
Forst, Außendienst 215 § 48 (Bund) TVöD BT-V
Führung auf Probe  210 § 31 TVöD 
Führung auf Zeit  210 § 32 TVöD 

G
Gleitzeitregelungen  210 § 10 TVöD 

H
Herabgruppierung  210 § 17 TVöD
Höhergruppierung  210 § 17 TVöD, 270 § 26 TVÜ-

Bund, 270 §§ 29b f. TVÜ-Bund
Höherwertige Tätigkeit
– Fortführung  210 § 14 TVöD, 270 § 10 TVÜ-

Bund, 270 § 18 TVÜ-Bund
– Vorübergehende Übertragung 270 § 18 TVÜ-Bund
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I
Inflation 180 TV Inflationsausgleich, 185 

Hinweise zum TV Inflationsaus-
gleich

J
Jahressonderzahlung  210 § 20 (Bund) TVöD, 

312 § 14 TVAöD –  BBiG, 318 
TVAöD – Pflege, 324 § 14 
TVSöD, 335 § 14 TVPöD

Jubiläumsentgelt  210 § 23 TVöD

K
Kinderbezogene Entgeltbestandteile 270 § 11 TVÜ-Bund 
Kraftfahrer  610 KraftfahrerTV
Krankengeld  210 § 22 TVöD
Krankheitsfall, Entgeltfortzahlung  270 § 13 TVÜ-Bund
Kündigung, d. Arbeitsverhältnisses  210 § 34 TVöD 
Kündigungsschutzgesetz 210 § 34 TVöD Anhang 1

L
Laufzeit (Tarifvertrag) 210 § 39 TVöD, 215 § 50 TVöD 

BT-V, 270 § 24 TVÜ-Bund, 
305 § 20 TVAöD, 312 § 20a 
TVAöD – BBiG, 318 § 20a 
TVAöD – Pflege, 324 § 21 
TVSöD, 335 § 18 TVPöD

Leistungsentgelt  210 § 18 (Bund) TVöD, 
630 Leistungs-TV Bund 

Leistungsgeminderte Beschäftigte  210 § 38 TVöD, 
270 § 16a TVÜ-Bund

Lehrkräfte 215 § 49 (Bund) TVöD BT-V

M
Mehrarbeit  210 § 7 TVöD
Musterverträge  250 Musterverträge (Bund)
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N
Nachtarbeit/-schicht  210 § 7 TVöD
Nachweisgesetz  210 § 2 TVöD Anhang 1 
Nebenabreden  210 § 2 TVöD
Nebentätigkeit  210 § 3 TVöD

P
Pauschalentgelt 610 § 4 KraftfahrerTV Bund
Personalakten  210 § 3 TVöD
Pflege- u. Betreuungseinrichtungen 235 TVöD BT-B 
Pflegedienst  215 Anlage E (Bund) TVöD 

BT-V, 270 § 29a TVÜ-Bund, 
410 § 18 TV EntgO Bund, 420 
Teil IV Abschn. 25 EntgO Bund

Praktikanten/-innen  335 TVPöD, 370 Praktikanten-
richtlinie Bund

Praktikantenentgelt 335 § 8 TVPöD
Probezeit  210 § 2 TVöD, 210 § 30 TVöD, 

324 § 3 TVSöD

Q
Qualifizierungsmaßnahmen  210 § 5 TVöD

R
Rahmenarbeitszeit  210 § 6 TVöD
Reisekosten  220 § 44 TVöD BT-V 
Rufbereitschaft  210 § 7 TVöD

S
Schadenshaftung der Beschäftigten 210 § 3 TVöD 
Schichtarbeit/-zulage  210 § 7 TVöD
Sonderurlaub  210 § 28 TVöD
Sonderzahlung  180 TV Inflationsausgleich, 185 

Hinweise zum TV Inflationsaus-
gleich

Sterbegeld  210 § 23 TVöD
Strukturausgleich  270 § 12 TVÜ-Bund
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Studierende  324 TVSöD
Studienentgelt 324 § 8 TVSöD
Stufenaufstieg  210 § 16 (Bund) TVöD 
Stufenzuordnung  210 § 16 (Bund) TVöD, 

210 § 17 TVöD
Stufenzuordnung, Angestellte  270 § 6 TVÜ-Bund
Stufenzuordnung, Arbeiter  270 § 7 TVÜ-Bund
Stufenzuordnung, Stufe 6  270 § 29 TVÜ-Bund 

T
Tabellenentgelt  210 § 15 TVöD, 210 § 24 TVöD
Tarifgebiete  210 § 38 TVöD 
Tarifrunde 2023 120 Schwerpunktbeitrag, 

150 Tarifeinigung
Tarifvertrag
– Ersetzung bisheriger  270 § 2 TVÜ-Bund
– Kündigungsfrist  210 § 39 TVöD, 270 § 30 TVÜ-

Bund
Tätigkeitsmerkmale  420 Entgeltordnung Bund
Teilzeit- und Befristungsgesetz  210 § 30 TVöD Anhang 1 
Teilzeitbeschäftigung  210 § 11 TVöD
Trennungsgeld  220 § 44 TVöD BT-V 
Treuepflicht, politische  220 § 41 TVöD BT-V 

U
Übergangsvorschriften  210 § 38a (Bund) TVöD
Überleitung, in TVöD  270 § 3 TVÜ-Bund
Überstunden  210 § 7 TVöD 
Umzugskosten  220 § 44 TVöD BT-V 
Urlaub(-sabgeltung)  210 § 26 TVöD, 312 § 9 TVAöD 

– BBiG, 318 § 9 TVAöD – 
Pflege, 324 § 9 TVSöD

V
Vergleichsentgelt  270 § 5 TVÜ-Bund
Vergütungs- u. Lohngruppen 270 § 4 TVÜ-Bund 
Vergütungsgruppenzulagen  270 § 9 TVÜ-Bund
Vermögenswirksame Leistungen  210 § 23 TVöD
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Versetzung  210 § 4 TVöD
Verwaltungseigene Prüfungen  415 RL für verwaltungseigene 

Prüfungen 
Vorarbeiter/Vorhandwerker 410 § 15 EntgO Bund

W
Wechselschicht(-zulage)  210 § 7 TVöD 
Weiterbeschäftigung  210 § 33 TVöD 
Wiedereinstiegsqualifizierung 210 § 5 TVöD
Wissenschaftszeitvertragsgesetz  210 § 30 TVöD Anhang 2 

Z
Zeitzuschlag  210 § 7 TVöD
Zeugnis  210 § 35 TVöD
Zulagen 410 §§ 15 ff. TV EntgO Bund, 

510 TV gem. § 33 Abs. 1 c) BAT 
520 TV Zulagen an Angestellte

Zusatzurlaub  210 § 27 TVöD, 270 § 15 TVÜ-
Bund

Zuweisung  210 § 4 TVöD
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